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KOTTEKTIVVERTRAG

o bgeschlossen zwischen

lnteressenvertreiung von Ordensspitölern, konfessionellen Alten- und Pflegeheimen,

Eziehungs- und Bildungseinrichtungen Östeneichs, Freyung 6, 1010 Wien durch den

bevollmöchtigten Rechtsonwqlt Prof. Dr. Gerhord W. Huber, LL.M., Rudolfstroße 4,4040

Linz einerseits

und

dem Österreichischen Gewerkschoftsbund Gewerkschoft VIDA Johonn-Böhm-Plotz l,
I 020 Wien ondererseits.

GETTUNGSBEREICH:

Dieser Kollektivvertrog gilt

röumlich für den Bereich des Bundeslondes Oberösterreich und der Gemeinde

Wollsee;

fochlich für folgende Einrichtungen, deren Tröger direkt oder indirekt römisch-

kotholische Orden oder Kongregotionen sind:

. Konventhospitol der Bormhezigen BrÜder Linz

. OrdensklinikumLinzElisobethinen

. Ordensklinikum Linz Bormhezige Schwestern

. Klinikum Wels - Grieskirchen

. Kronkenhqus Sierning

. Bormhezige Schwestern vom Hl. Vinzenz von Poul Ried

. A.ö. Kronkenhous St. Josef Brounou

o OKH Zentrollobor

. lnstitut für klinische Pothologie, Mikrobiologie und molekulore Diognostik om

Stondort des Kronkenhouses der Bormhezigen Schwestern in Ried

. lnstitut für Klinische Pothologie und Molekulorpothologie om Stondort des

Kronkenhouses der Bormhezigen Schwestern in Linz

. Lebenswelt für Gehörlose mit besonderen BedÜrfnissen Pinsdorf

. Lebenswelt für Gehörlose mit besonderen Bedürfnissen Schenkenfelden

. Lebenswelt für Gehörlose mit besonderen BedÜrfnissen Wollsee

. St. Borboro Hospiz Linz, Ried und Vöcklobruck;
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3 persönlich für olle Dienstnehmer:innen in den unter Z 2 genonnten

Kronkenonsiolten und Einrichtungen (Angestellte und Arbeiter:innen),

ousgenommen Azte:innen, okodemisch groduierte Apothekenbedienstete und

Personen, die selbst einem religiösen Orden oder einer Kongregqtion ongehören.
Der Kollektivvertrog gilt ouch nicht für Proktikonten:innen, dos sind Personen, die
wöhrend der Zeit, die für ein Proktikum im Rohmen ihrer Ausbildung vorgesehen ist,

vorÜbergehend, höchstens ober für die Zeit ihrer Ausbildung, im Kronkenhous tötig
sind.

Für Lehrlinge gelten die Abschnitte 2, 5, 6 und Z des Kollektivvertroges sowie die $$
l5 Abs 3, 16, 19,20,21,23,23o des Abschnitts 4, sofern dem keine gesetzlichen

Regelungen entgegenstehen, sowie die Regelungen der Artikel 2, 4, 5, 6,7 und 8

des Kotologs l. Dem Lehrling gebührt ein Lehrlingseinkommen,zu dessen Bezohlung

die Lehrberechtigte om Monotsletzten verpflichtet ist. $ lZ BAG ist onzuwenden.
Artikel 5 des Kotologs I gilt mit der Moßgobe, doss sich Urloubsgeld und

Weihnochtsremunerotion nqch dem Lehrlingseinkommen zuzüglich der in Artikel 5

des Kotologs I genonnten Zulogen berechnen. Artikel 4 des Kotologs I ist mit der
Moßgobe onzuwenden, doss sich der Normolgrundstundenlohn noch dem
Lehrlingseinkommen zuzüglich der in Artikel 4 des Kotologs I genonnten Zulogen

berechnet.
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I. ABSCHNITT

Beginn, Douer und Ende des Dienslverhöllnisses,

Einstufungsschemq.

S 1 Einslellung

Die Einstellung der Dienstnehmer:in erfolgt durch die Rechtströgerin (Personolstelle) noch

vorheriger Berotung mit dem Betriebsroi (S 99 ArbVG).

S 2 Probemonol

Wöhrend des ersten Monots konn dos Dienstverhöltnis von beiden Seiten jedezeit gelöst

werden.

S 3 Dienstverhöllnisse quf beslimmte Zeil.

Ein Dienstverhöltnis ouf bestimmte Zeit ist schriftlich zu vereinboren und dorf nur einmol ouf

bestimmte Zeil mit Zustimmung des Betriebsrotes verlöngert werden. Eine zweite

Verlöngerung eines solchen Dienstverhöltnisses ist nur ouf unbestimmte Zeit zulössig.

S 4 Dienslzetlel.

Der Betriebsrot erhölt eine Kopie des Dienstzettels bzw des Dienstvertroges

S5 Vordienslzeilenonrechnung,Stichtog.

Für die Einstufung in dos Geholtsschemo und die Vonückung im Geholtsschemo isi

der Vorrückungsstichtog moßgebend. Bei Dienstverhöltnissen, die vor dem

0.1.01.2025 begründet wurden, gilt $ 5 des Kollektivvertroges (künftig: Kollv) mit der

Moßgobe, doss die Wortfolge ,,drei Kolendermonote" durch die Wortfolge ,,sechs

Kolendermonote " ersetzt wird.
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2 Als Vordienstzeiten sind ousschließlich Dienstzeiten onzurechnen, die noch dem 30.

Juni des Johres, in dem noch der Aufnohme in die erste Schulstufe neun Schuljohre

obsolviert worden sind oder obsolviert worden wören, begonnen wurden.

Zeiten eines bloß geringfügigen Dienstverhöltnisses werden nicht ongerechnet.

Als Vordienstzeiten onzurechnen sind ousschließlich selbststöndige oder
unselbststöndige Tötigkeiten (inkl Lehrverhöltnisse) mit einem Ausmoß von jeweils

ununterbrochen mindestens drei Kolendermonoten, sowie Ausbildungszeiten gem

Punkt 3lit d.

3. Der Vorrückungsstichiog ist dodurch zu ermitteln, doss dem Tog des Beginns des

Dienstverhöltnisses bis zu den unten ongeführten Höchstousmoßen nochstehende
Vordienstzeiten voron gestellt werden:

3o) Bei der Einstufung in LD 25 bis LD 2l höchstens 4 Johre frühere selbststöndige oder

unselbststöndige Tötigkeiten, sofern diese Tötigkeiten in einem Stoot, der bei

Dienstqntritt Mitgliedstoot des EWR ist, oder in der Schweiz erbrocht wurden und

jeweils mindestens drei Kolendermonote ununterbrochen gedouert hoben.

3b) Bei der Einstufung in LD 20 bis LD ll höchstens ocht Johre frühere

verwendungsspezifische selbststöndige oder unselbststöndige Tötigkeiten, sofern

diese in einem Stoot, der bei Dienstontritt Mitgliedstoot des EWR ist, oder in der

Schweiz erbrocht wurden und jeweils mindestens drei Kolendermonqte

ununterbrochen gedouert hoben. Nicht verwendungsspezifische Vordienstzeiten

sind bis höchstens vier Johre onzurechnen, wobeijedenfolls insgesomt höchstens

ocht J ohre Vordienstzeiten o n gerechnet werden.

3c) Für Fochorbeiter:innen und Arbeitnehmer:innen mit quolifizierten oder leitenden
Tötigkeiten im hqndwerklichen Bereich, welche in der LD 19 oder in einer

entsprechend höher bewerieten LD (numerisch niedrigere LD) eingereiht sind, wie
beispielsweise Fochorbeiter:in mit einschlögigem Lehrobschluss; Leiter:in des

Reinigungsdienstes mit Erstellung des Reinigungsplones und der
Personolbedorfsberechnung; Houstechniker:in im Notfolldienst; Werkstottleiter:in

mit mindestens sieben nochgeordneten Fochorbeiter:innen und einer
Budgetverontwortung für mindestens EUR 200.000,00 p.o.; Mediziniechniker:in;

Kronkenhoustech niker:in; gilt:
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Bei Dienstontritt ob 0l .O1.2023 werden obweichend von $ 5 Abs 3 lit b höchsfens

zehn Johre frühere verwendungsspezifische selbststöndige oder unselbststöndige

Töiigkeiten, sofern diese in einem Stoot, der bei Dienstontritt Mitgliedstooi des EWR

ist, oder in der Schweiz erbrocht wurden und jeweils mindestens drei

Kolendermonote ununterbrochen gedouert hoben, ongerechnet. Nicht

verwendungsspezifische Vordiensizeiien sind bis höchsiens vier Johre

onzurechnen, wobei jedenfolls insgesomt höchstens zehn Johre Vordienstzeiten

ongerechnet werden.

Bei Dienstverhöltnissen, die nqch dem 31.12.2016 und vor dem 0].01.2023

begründet wurden und bei denen ousschließlich ouf Grund der Obergrenze des $

5 Abs 3 lit b bisher weniger ols zehn Johre on onrechenboren Zeiten berÜcksichtigt

wurden, sind ergönzendzu $ 5 Abs 3lit b im Johr 2023mil Wirksomkeit ob 0l .01.2023

die noch nicht berücksichtigten focheinschlögigen Zeiten mit einer

ununterbrochenen Douer von zumindest drei Kolendermonoten bis zum Erreichen

des Gesomtousmoßes von zehn Johren onzurechnen. Die Berechnung erfolgt

durch den Dienstgeber. Eine Nochzohlung für die Zeit vor dem 0l .Ol.2023 findet

dobei nicht stott.

3d) An Ausbildungszeiten werden ols Vordienstzeiten ousschließlich nochstehende

Ausbildungen onerkonnt, wobei eine Kumulierung dieser onzuerkennenden

Ausbildungszeiten nicht stottfindet:

- 36 Monote für die Verwendungen, bei denen ein Fochhochschulstudium

oder Universitötsstudium ouf Bochelor-Niveou mit mindestens 
.l80 

ECTS-

Punkten oder eine vergleichbore diplomierte Ausbildung in der Gesundheits-

und Kronkenpflege erforderlich ist,

- 48 Monote für Verwendungen, für die ein Diplomstudium ouf Moster-Niveou

mit mindestens 240 ECTS-Punkten erforderlich ist,

60 Monote für Verwendungen, für die ein Diplomstudium mit mindestens 300

ECTS-Punkten erforderlich ist.

lnsgesomt (lit b bis lit d) sind Vordienstzeiten von höchstens ocht Johren (zehn

Johren für Fochorbeiter:innen und Arbeitnehmer:innen mit quolifizierten oder

leitenden Tötigkeiten im hondwerklichen Bereich gem Abs 3 c Einleitungssotz)

onzurechnen.
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3e) Die Vor:rückung findet on dem ouf die Vollendung des zur Vonückung

erforderlichen Zeitroums folgenden L Jönner oder l. Julistott (Vorrückungstermin).

Die zur Vorrückung erforderliche Frist gilt ouch donn ols om Vorrückungstog erfüllt,

wenn sie vor dem Ablouf des dem Vonückungstermin folgenden 31. Möz bzw 30.

September endet.

$6 Wirksqmkeilsbeginn derVordienslzeilenonrechnung.

Der:die Dienstnehmer:in hot nur donn und erst ob dem Zeitpunkt Anspruch ouf
Vordienstzeitenonrechnung, wenn er diese geltend mocht und gleichzeitig durch
entsprechende Nochweise gloubhoft mocht. Die Dienstzeitenonrechnung wird ob dem
der Antrogstellung und Gloubhoftmochung folgenden Monotsersten wirksom.

S 7 Kündigungsfrislen

Für die Kündigungsfristen und -termine gelten $ 20 AngG (Angestellte) und S I 159

ABGB (Arbeiter:in).

Bei Kündigung durch die Dienstgeberin sind dem:der Dienstnehmer:in wöhrend der
Kündigungsfrist ouf sein Verlongen wöchentlich mindestens ocht Arbeitssiunden

ohne Schmölerung des Entgelts freizugeben. Bei teilzeitbeschöftigten
Diensinehmern besteht der Anspruch oliquot.

S I Besonderer Kündigungsschutz.

Dienstnehmer:innen mit mehr ols zehnjöhriger ununterbrochener
Betriebszugehörigkeit in derselben Anstolt dürfen von der Dienstgeberin in jenen

Zeitröumen nicht gekündigt werden, in denen sie Anspruch ouf Fortzohlung des

Kronkengeldzuschusses oufgrund der Bestimmungen dieses Kollekiivvertroges

hoben.

Wöhrend eines Sonderurloubs gem $ 29 Abs I dorf die Dienstgeberin dos
Dienstverhöltnis frühestens ouf jenen Zeitpunkt kündigen, zu dem der vereinborte
Sonderurloub endet.

2.

2
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2. ABSCHNITT

Arbeitszeit, Mehrdienslleislu ng.

S I Dienslplon.

Wechseldienst ist jene Form der Arbeitszeiigestoltung, bei der eine unregelmößige

Verteilung der Loge der töglichen und/oder wöchentlichen Normolorbeitszeit

erforderlich ist, um zvr Aufrechierholtung des Betriebes eine regelmößige

Besetzung einer Arbeitsstelle zu gewöhrleisten.

Die Normolorbeitszeit betrögt für qlle Dienstnehmer:innen wöchenilich 40 Stunden.

Wenn oufgrund gesetzlicher Vorschriften oder donoch ergongener behördlicher

Anordnungen dos An- bzw Ablegen der Dienstkleidung im Kronkenhous zu erfolgen

hot, so hondeli es sich bei der dobei onfollenden Zeit zum Wechsel der Bekleidung

einschließlich der Wegzeiten zwischen dem Umkleideort und dem jeweiligen

Arbeitsplotz (Umkleidezeit) um Dienstzeit. Die Umkleidezeiten sind jedoch nicht ouf

die im Dienstplon vorgegebenen Dienststunden onzurechnen und sind mit dem

Monotsbezug und dem Grundgeholtserhöhungszuschlog pouschol obgegolten.

Abweichende Regelungen durch Betriebsvereinborungen sind zulössig.

Ausschließlich der Grundgeholtserhöhungszuschlog gem Anhong I Z 2liI e bis lit h

gilt nicht Umkleidezeiten ob.

3. Die Dienstplonerstellung (Loge und Ausmoß der töglichen und wöchentlichen

Arbeitszeit) erfolgt schriftlich und unlöschbor jeweils für einen Monot im Vorhinein

und ist sowohl dem:der Dienstnehmer:in ols ouch dem Betriebsrot zehn Toge vor

Monotsbeginn kundzumochen. Bei Ersiellung des Dienstplones ist ouf eine

möglichst gleichmößige Verteilung der Arbeitszeit Bedocht zu nehmen,

Anderungen des Dienstplones sind nur im Einvernehmen mit dem:der betroffenen

Dienstnehmer:in zulössig; der Betriebsrot ist unverzüglich noch Monotsende vom

Dienstgeber zu informieren.

4. ln jeder Woche muss eine 36-stündige ununterbrochene Freizeit gesichert sein. Die

Zeitröume zur Einnohme der Mohlzeiten werden in die Arbeitszeit nicht

eingerechnet. Die Pouse zur Einnohme der Mittogsmohlzeit muss mindestens eine

holbe Stunde betrogen.
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5 Mongels obweichender Betriebsvereinborung hoben innerholb von vier Wochen

zwei Wochenenden (Somstog/Sonntog) zur Gönze orbeitsfrei zu sein.

lst im Rohmen des Wechseldienstes zur Aufrechterholtung des

Kronkenhousbetriebs oufgrund des Dienstplones regelmößig ouch on Sonn- und

Feiertogen Dienst zu leisten, so ist jener Kolendertog im Dienstplon zu kennzeichnen,

der stott des Sonn- oder Feiertogsdienstes dienstfrei sein muss und der in der

betreffenden Woche oder in der ouf den Sonn- oder Feiertogsdienst folgenden
Woche einzuplonen ist. Wird der:die Dienstnehmer:in on diesem Tog zur Arbeit

herongezogen, so gebührt ein Zuschlqg von 100% bzw ob der neunten Stunde 200

% des Normolgrundstundenlohnes.

6. Für die nicht im Wechseldienst tötigen Dienstnehmer:innen ist die Dienstzeit so

festzulegen, dqss jede zweite Woche Freitog der wöchentliche Dienst endet. Die

Normolorbeitszeit hot om Somstog spötestens um l2:00 Uhr zu enden.

Die iögliche Arbeitszeit ist dienstplonmößig so einzuteilen, doss oußer den
gesetzlichen Ruhepousen höchstens eine Dienstzeitunterbrechung eingeplont ist.

Wird ein:e vollbeschöftigte:r Dienstnehmer:in für einen bestimmten Tog zum Dienst

eingeteilf, so muss die Togesorbeitszeit mindestens vier Stunden betrogen. Liegt sie

dorunter, so gelten jedenfolls vier Stunden ols geleistete Arbeitszeit. Dies gilt nicht
f ür Bereitschoftsdienste.

Für höchstens vier Teombesprechungen im Kolenderjohr konn die
Mindesttogesorbeitszeit von vier Stunden unterschritten werden; dies unter der
Bedingung, doss in einer Betriebsvereinborung die Rohmenbedingungen
(insbesondere für Wegezeiten und -kosten) geregelt werden.

8o Bei Geltung eines Johresdurchrechnungszeitroumes isi die Arbeitszeit innerholb

eines Durchrechnungszeitroumes möglichst so zu verteilen, doss die monoiliche
Sollorbeitszeit um nicht mehr ols 20 Stunden überschritten oder unterschritten wird.

Durch Betriebsvereinborung konn für Dienstnehmer:innen, die in

Beiriebskindergörten, Kinderbetreuungseinrichtungen oder
Ausbildungseinrichtungen beschöftigt sind, Abweichendes geregelt werden.

8b. Wird beiGeltung eines Johresdurchrechnungszeitroumes in einem Kolendermonot

die Sollorbeitszeit um mehr ols 20 Stunden unterschritten, so gelten die durch die
Unterschreitung um mehr ols 20 Stunden entfollenden Stunden ols geleistete

Arbeitszeii.
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Durch Betriebsvereinborung konn fÜr Dienstnehmer:innen, die

Betriebskindergörten, Kinderbetreuungseinrichtungen

Ausbildungseinrichtungen beschöftigt sind, Abweichendes geregelt werden.

tn

oder

I Die Arbeitszeit jugendlicher Dienstnehmer:innen, dos sind solche, die dos I8.

Lebensjohr noch nichi vollendet hoben, dorf pro Arbeitstog ochi Stunden, pro

Arbeitswoche 40 Stunden in der Regel nicht überschreiten. Allerdings dorf mit

Zustimmung des:der betroffenen jugendlichen Dienstnehmers:in die Arbeitszeil zur

Erreichung einer löngeren Wochenfreizeit so eingeteilt werden, doss sie in einer

Woche bis zu 55 Stunden betrögt; jedoch dorf die Gesomtqrbeitszeit in zwei

oufeinonder folgenden Wochen 80 Stunden und die tögliche Arbeitszeit neun

Stunden nicht überschreiten. Ferner muss on jedem zweiten Wochenende eine

zusommenhöngende Freizeit von wenigstens 43 Stunden gewöhrt werden.

Die Diensteinteilung für dos nicht im Wechseldienst tötige Personol ist so zu erstellen,

doss der 24. Dezember und der 31. Dezember dienstfrei sind. Die ollenfolls om 24.

Dezember bzw om 31. Dezember geleistete Dienstzeit ist durch bezohlte

Ersotzruhezeit in der Stundenzohl obzugelten, die der:die Dienstnehmer:in om 24.

Dezember bzw om 31. Dezember geleistet hot, sofern nicht eine

Betriebsvereinborung eine ondere Regelung vorsieht.

Die Diensteinteilung für den Wechseldienst ist so zu erstellen, doss jede:r

Dienstnehmer:in entweder am 24. Dezember oder om 3l . Dezember dienstfrei hot.

Für diese beiden Toge erfolgt keine Sollorbeitszeitberechnung. Jene

Dienstnehmer:in, welche om 24. Dezember oder om 31. Dezember beschöftigt

werden, erhqlten bezohlte Ersotzfreizeit im Ausmoß jener Stunden, welche in den

freizuholtenden Zeitröumen Dienst geleistet wurden. Die Dienstleistungen in den

freizuholtenden Zeitröumen sind keine Überstundenleistungen im Sinne der

Überstundenbestimmungen, sondern Dienstleistungen on einem

betriebsbezogenen Ruhetog. Betriebsvereinborungen, die ondere Regelungen

vorsehen, sind zulössig.

lst oufgrund der Art der Beschöftigung (2.8. nur Nochtdienstleistung) die

Gewöhrung von Ersotzruhezeit gem Abs l0 und I I nicht möglich, so erfolgt die

Abgeltung durch Bezohlung der Ersotzruhezeit ols Normolorbeitszeif .

t0

II

12.
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S l0 Durchrechnung.

o) Die wöchentliche Normolorbeitszeit konn innerholb eines

Durchrechnungszeitroumes bis zu vier Kolendermonoten unregelmößig verteilt
werden, wenn innerholb dieses Durchrechnungszeifroumes die wöcheniliche
Arbeitszeit im Durchschniti 40 Stunden pro Woche nicht überschreitet. lnnerholb
des Durchrechnungszeitroumes dorf die Togesqrbeitszeit für Dienstnehmer:innen,

die dem KA-AZG unterliegen, zwölf Stunden, bei Nochtdiensten im Ausnohmefoll

l3 Stunden, die wöchentliche Arbeitszeit höchsiens 55 Stunden betrogen. Für

Dienstnehmer:innen, die dem AZG unterliegen, dorf die Togesorbeitszeit neun

Stunden, die wöchentliche Arbeitszeit höchstens 48 Stunden betrogen. Die

Ermittlung der Sollorbeitszeit in einem Durchrechnungszeitroum erfolgt für

Dienstnehmer:innen im Wechseldienst, indem die Zohl der ouf Montog bis Freitog

follenden Werktoge mit ocht bzw bei Teilzeitbeschöftigung oliquot vervielfocht
wird. Für Dienstnehmer:innen, die nicht im Wechseldienst eingeteilt sind, bildet die
individuell vereinborte oder lout ollenfolls geltender Betriebsvereinborung
geltende tögliche Arbeitszeit die Bosis für die zu leistende Sollorbeitszeit.

Durch Betriebsvereinborung ist die Verlöngerung der töglichen Normqlorbeitszeit

für Dienstnehmer:innen, die dem AZG unterliegen, ouf zehn Stunden zulössig.

b) Für Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis noch dem 3l .12.2013 begonnen
hot, betrögi der Durchrechnungszeitroum obweichend von Z I lit o jedenfolls ein

Johr. Sofern durch Betriebsvereinborung nichts onderes bestimmt wird, deckt sich

der Johresdurchrechnungszeitroum mit dem Kolenderjohr. Diese Bestimmung tritt

mit 0.l.05.2025 oußer Krofi und hot dqher eine Umstellung ouf den
Durchrechnungszeitroum von vier Monoten bis spötestens 0,l.05.2025 zu erfolgen.

c) Durch Betriebsvereinborung konn der Durchrechnungszeitroum bei
Dienstnehmern:innen, die in Betriebskindergörten, Kinderbetreuungseinrichtungen

oder Ausbildungseinrichtungen beschöftigt sind, ouf ein Johr ousgedehnt werden.
Die Verlöngerung des Durchrechnungszeitroums isi ouch rückwirkend zulössig.

Unterschreitet qm Ende des Durchrechnungszeitroumes die totsöchlich geleistete

Arbeitszeit die Sollorbeitszeit, so verfollen die Minusstunden, es sei denn, der:die
Dienstnehmer:in isi mit einer Übertrogung in den nöchsten
Durchrechnungszeitroum schriftlich einverstonden; der Betriebsrot ist von der
Dienstgeberin noch Ende des Durchrechnungszeitroumes unvezüglich zu

informieren; über Verlongen ist dem Betriebsrot im Einzelfoll eine Kopie ouszufolgen.
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3 Überschreitet om Ende des Durchrechnungszeitroumes die totsöchlich geleisteie

Arbeitszeit die Sollorbeitszeit, können diese Plusstunden inkl ollfölliger Zuschlöge ouf

Wunsch des:der Dienstnehmers:in im Ausmoß von höchstens einer

Wochenorbeitszeit des:der Dienstnehmers:in in den nöchsten

Durchrechnungszeitroum übertrogen werden. Föllt dos Ende des

Durchrechnungszeitroums ouf dos Ende des Kolenderjohres können Plusstunden im

Ausmoß von höchstens einer holben Wochenorbeitszeit des:der

Dienstnehmers:inübertrogen werden. Der:die Dienstnehmer:in hot den Wunsch ouf

Stundenübertrogung bis spötesiens zwei Monote vor dem nöchstfolgenden

Durchrechnungszeitroum mit Wirksomkeit fÜr den nöchsten

Durchrechnungszeitroum bekonnt zu geben.

Endet dos Dienstverhöltnis durch unberechtigten vozeitigen Austritt oder

verschuldete Entlossung, so sind die Minusstunden bei der Endobrechnung

obzuziehen, in den übrigen Beendigungsföllen nicht.

Urloub, Kronkenstond, Pflegefreistellung, gesetzliche oder kollektivvertrogliche

Diensiverhinderungsgründe (S 26 liI o und b), Ersotzruhe (für Feiertoge und

Wochenruhe) sind mit jener Arbeitszeit, die sich ous dem Dienstplon ergibt, zu

bewerten.

lst der:die Dienstnehmer:in lout Dienstplon noch nicht oder nicht mehr eingeteilt

(2.8. infolge longer Kronkheit), so ist die wöchentliche Normolorbeitszeit von 40

Stunden bzw bei küzerer Dienstverhinderung oder Teilzeitbeschöftigung der

oliquote Teilzugrunde zu legen.

Kollektivvertrogliche Sonderfreizeit gem $ 26 lit c bis o ist beiVollbeschöftigten mit

ochi Stunden pro Tog, beiTeilzeitbeschöftigten oliquot zu bewerten.

Die so ermittelte Arbeitszeit ist dem Zeiikonto des:der Dienstnehmers:in zugrunde zu

legen und gilt ols totsöchlich geleistete Arbeit.

$ l0o Zeilbonus.

Jede:r Dienstnehmer:in erhölt qb 01 .05.2025 einen Zeitbonus in der Höhe von 48

Stunden je Kolenderjohr bei Vollzeitbeschöftigung. Bei Teilzeitkröften wird der

Zeitbonus oliquot dem Beschöftigungsousmoß errechnet. Der Zeitbonus wird om

Monotsersten im Vorhinein in Höhe von 1/12 des jöhrlichen Zeitkontingents

hinzugebucht. Bei Dienstontritt bzw Rückkehr noch inoktiven Zeitröumen wöhrend

des Monots wird der Zeitbonus für diesen Monot oliquotiert. lnoktive Zeitröume sind
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2.

3.

solche, in denen keine Sollorbeitszeit hinterlegt ist. Auch Kronkenstond und Urloub

sind mit Sollorbeitszeit hinterlegt und doher keine inoktive Zeiten.

Noch einer onrechenboren Dienstzeit von zehn Johren bei der selben

Dienstgeberin erhöht sich der Zeitbonus ob dem folgenden Monotsersten quf 56

Stunden, noch 20 Johren ouf 64 Siunden jeweils pro Kolenderjohr bei

Vollzeitbeschöftigung, bei Teilzeitbeschöftigung oliquot dem

Beschöftigungsousmoß. Zeiten einer Korenz noch MSchG oder VKG sind ouf die

Dienstzeit onzurech nen.

Für den Zeitbonus ist ein eigenes Arbeitszeitkonto zu führen. Der Verbrouch des

Zeitbonus ist zu vereinboren. Der Verbrouch ist im Dienstplon mit der verbrouchten

Stundenzohl zu kennzeichnen.

4

Unverbrouchter Zeitbonus ist om Ende des Durchrechnungszeitroums ouf der Bosis

des Normolgrundstundenlohnes l:l entweder ouszuzohlen oder in den nöchsten

Durchrechnungszeitroum zu übertrogen. Die Überirogung ist nur ouf Wunsch

des:der Dienstnehmers:in und nur soweit zulössig ols dos unverbrouchte
Zeitguthoben insgesomt dos Ausmoß des dem:der Dienstnehmerin für dos

loufende Kolenderjohr gebührenden Zeitbonus nicht überschreitet. Dovon

obweichend hot der:die Dienstnehmer:in im Folle der Vereinborung eines

Sobboticols dos Recht, den unverbrouchten Zeitbonus bis zum Ende der

Sobboticolrohmenphose ohne Begrenzung des Ausmoßes onzusporen und diesen

om Ende der Sobboticolfreizeitphose zu konsumieren. Die Sobboticolvereinborung

hot diesfolls eine entsprechende Regelung dozu zu entholien.

Bei Beendigung des Dienstverhöltnisses ist der Zeitbonus ouf der Bosis des

Normolgrundstundenlohnes 1:'l obzugelten. Endet dos Dienstverhöltnis vor dem
Monotsende, so ist der Zeitbonus zu oliquotieren und ein Übergenuss

rückzuverrechnen.

S 1l Überslunden

Überstunden müssen schlüssig oder ousdrücklich ongeordnet sein und liegen vor,

wenn

o) bei Dienstnehmern:innen, die nicht dem KA-AZG unterliegen, die Togesorbeitszeit

von neun Stunden bzw im Folle einer Betriebsvereinborung zehn Stunden oder die
Wochenorbeitszeit von 48 Stunden oder
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b) bei Dienstnehmern:innen, die dem KA-AZG unterliegen, die Togesorbeitszeil von

zwölf Stunden oder die Wochenorbeitszeit von 55 Stunden oder

c) bei Dienstnehmern:innen mit einem Durchrechnungszeitroum von einem Johr die

Monotssollorbeitszeit für Vollbeschöftigte um mehr ols 20 Stunden oder

d) die für den Durchrechnungszeitroum für vollbeschöftigte Dienstnehmer:innen

ermittelte Sollorbeitszeit oder

e) bei Beendigung des Dienstverhöltnisses wöhrend des Durch-

rech nu n gszeitroumes die oliquote Sollorbeitszeit ü berschritten ist oder

f) durch zusötzliche Dienste im Zusommenhong mit einem Modell zur

Dienstplonstobilisierung die kollektivvertrogliche Normolorbeitszeit Überschritten

wird.

lo

Bereits wöhrend des Durchrechnungszeitroumes onfollende Überstunden sind mit

der Lohn- und Geholtsobrechnung des ouf den Überstundenonfoll folgenden

Monots ouszuzohlen, sofern nicht Überstundenpouscholien bestehen.

überstunden, für deren Ermiitlung der Durchrechnungszeitroum moßgeblich ist,

sind mit der Lohn- und Geholisobrechnung des ouf dos Ende des

Durchrechnungszeiiroums folgenden Monots ouszuzohlen.

Eine Übertrogung der Überstunden in den nöchsten Durchrechnungszeitroum isi

gem der Bestimmung des $ l0 Abs 3 möglich; der Betriebsrot ist unvezÜglich nqch

Beendigung des Durchrechnungszeitroumes von der Dienstgeberin zu informieren.

Abweichende Betriebsvereinborungen sind zulössig.

3 lm Sinne eines geregelten Betriebes müssen Überstunden in notwendigen Föllen

geleistet werden. Die Anordnung der Überstunden erfolgt durch die Anstoltsleitung

oder deren Bevollmöchtigte und Mitteilung on den Betriebsroi.

4. Die Vergütung von Übersiundenleistungen erfolgt nochfolgenden Bestimmungen

o) Der Überstundenzuschlog betrögt für Überstunden bei Tog 50 % des

Normolgrundstundenlohnes, für Überstunden bei Nocht (21:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

lOO% des Normolgrundstundenlohnes. Für Überstunden on Sonntogen und
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gesetzlichen Feiertogen betrögt der Überstundenzuschlog I O0 % des

Normolgrundstundenlohnes, ob der neunten Stunde on diesem Tog 200 % des

Normolgrundstundenlohnes. Die Berechnung des Normolgrundstundenlohnes ist in

den Anhöngen zu diesem Kollektivvertrog geregelt.

b) Werden Überstunden im beiderseitigen Einvernehmen avischen Anstoltsleitung

und Dienstnehmer:in in Freizeit obgegolten, so ist der prozentuelle Zuschlog

ebenfolls im Einvernehmen in Geld oder Freizeit (Zeitousgleich) obzugelten.
c) Für Dienstnehmer:innen im Wechseldienst gilt die Arbeit on Sonn- oder Feiertogen

bei der Entgeltberechnung ols Wochentogsorbeit.

$ l lo Mehrorbeilszuschlog.

o)

b)

c)

Hoben teilzeitbeschöftigte Dienstnehmer:innen noch dem AZG Anspruch ouf
Mehrorbeitszuschlog, so steht dieser mit der Moßgobe zu, doss

der Durchrechnungszeitroum gem $ l0 ols Zeitousgleichszeitroum gilt,

der Mehrorbeitszuschlog 25 % des Normolgrundstundenlohnes betrögt,
bei Geltung eines Johresdurchrechnungszeitroums bei Überschreitung der
individuellen Sollorbeitszeit um mehr ols 20 Stunden im Kolendermonot ob der
21. Stunde Mehrorbeitszuschlog gebührt, sofern nicht für Dienstnehmer:innen, die
in Betriebskindergörten, Kinderbetreuungseinrichtungen oder Ausbildungs-

einrichtungen beschöftigt sind, Abweichendes geregelt wird.

Entstehen Mehrleistungen durch zusötzliche Diensie im Zusommenhong mit einem
Modell zur Dienstplonstobilisierung und wird durch diese die individuell vereinborte
wöchentliche Normolorbeitszeit überschritten, so gelongen diese Mehrstunden mit

einem Zuschlog von 25 % im Folgemonot zur Auszohlung.

Kein Mehrorbeitszuschlog gebühri, wenn die Mehrqrbeit im Zusommenhong mit

einer Altersteilzeitvereinbqrung onföllt oder Überstundenorbeit vorliegt.

Dienstnehmer:innen, die in Betriebskindergörten, Kinderbetreuungseinrichtungen,

Ausbildungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen beschöftigt sind, deren
Betrieb eine ungleichmößige Verteilung der Johresorbeitszeit vorsieht hoben ouch
bei Geltung eines Johresdurchrechnungszeitroums keinen Anspruch ouf
Mehrorbeitszuschlog gem Abs I lit c.

2
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3. ABSCHNITT

Bereilschoflsdienst.

S 12 Rufbereilschoft.

Die Rufbereitschoft besteht dorin, doss der:die Dienstnehmer:in sich oußerholb des

Kronkenhouses oufhöli, über Telefon oder sonstige Rufeinrichtungen erreichbor isi und

zum unmittelboren Diensteinsotz gerufen werden konn. Diese Rufbereitschoft zöhlt nicht

ols Arbeitszeit und wird mit der Bereitschoftszuloge obgegolten. Wird der:die

Dienstnehmer:in zur Arbeitsleistung innerholb der Rufbereitschoft gerufen, ist die Zeit vom

Zeitpunkt des Rufes bis zur Rückkehr in seine Wohnung ols Arbeitszeil zv vergÜten.

Demgemöß sind ouch die Zeiten der Rufbereitschoft, soweit innerholb derselben kein

Abruf zur Arbeit erfolgt, nicht ouf die tögliche oderwöcheniliche Arbeitszeit onzurechnen.

S l3 Bereilschoft

Zeiten der Arbeitsbereitschoft, die der:die Dienstnehmer:in diensteinteilungsmößig im

Kronkenhous zrJ verbringen hot, werden, soweit effekiiv Dienstleistungen erbrocht

werden, voll, soweit solche nicht erbrocht werden mit 80 % des

Normolgrundstundenlohnes, jedoch ohne Einbeziehung der Gefohrenzuloge, vergÜtet.

S l4 Einbeziehung in den Geltungsbereich des Nochtschwerorbeilsgeselzes.

Auf die diesem KollV unterliegende:n Dienstnehmer:in findei dos

Nochtschwerorbeitsgesetz Anwendung, sofern für die betroffenen Diensinehmer:innen

die dort genonnien Voroussetzungen zutreffen.

Gem ArtikelV S 2 Abs 2 BGBI. Nr.473/92 (Nochischwerorbeitsgesetz-Novelle 
,l992) 

werden

dorüber hinous jene Dienstnehmer:in in den Geltungsbereich dieses Gesetzes

einbezogen, welche in der Zeit zwischen22:00 Uhr und 6:00 Uhr mindestens sechs Stunden

in folgenden Abteilungen oder Stotionen beschöftigt sind und wöhrend dieser Zeil

unmittelbor Betreuungs- und Behondlungsorbeit für Potienten:innen leisten, sofern nicht in

diese Arbeitszeit regelmößig und in erheblichem Ausmoß Arbeitsbereitschoft föllt:
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Abteilungen/Stotionen für Augenheilkunde, Chirurgie, Frouenheilkunde und Geburtshilfe,

Hols-, Nosen-, Ohrenkronkheiten, Hout- und Geschlechtskronkheiten, Kinderheilkunde,

Lungenkronkheiten, Strohlentheropie, Urologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie,

Polliotivmedizin, Akutgeriotrie, Remobilisotion und Nochsorge, Psychosomotik.
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2.

3

4

4. ABSCHNITT

Enllohnung.

S l5 Enlgellonsprüche und Aufwendungsersölze.

Die Entgeltonsprüche und Aufwendungsersötze sind in den Anhöngen zu diesem

KollV geregelt. Die Entgelte sind im Nochhinein om Monotsletzten, sofern es sich

um vorioble Entgelte oder Aufwendungsersötze hondelt, om Monotsletzten des

Folgemonots ouszuzohlen, sofern in diesem KollV nicht etwos onderes vorgesehen

ist.

Bei einer Umreihung oder oußerordentlichen Vorrückung bleibt der bisherige

Zeiivorrückungstermin ouch in der neuen Bezugsstufe gewohrt; die in der

bisherigen Bezugsstufe zurückgelegte Zeit zöhlt ouch in der neuen Bezugsstufe.

Wird dos Dienstverhöltnis durch den Tod des:der Dienstnehmers:in beendet,

besteht der Enigeltonspruch bis zum Ende jenes Kolendermonots, in dem der:die

Dienstnehmer:in verstorben ist.

Der:die Dienstnehmer:in ist berechtigt, der Diensigeberin onzuweisen, einen

zwischen Dienstnehmer:in und Dienstgeberin einvernehmlich festzulegenden Teil

seines Bezuges on eine von Betriebsrot und Dienstgeberin einvernehmlich zu

bestimmende Pensionskqsse oder sonstige Einrichiung zum Zwecke der

Zukunftsvorsorge (2.8. Lebensversicherung, Kronkenversicherung, Zusotzpension

etc.) zu übeweisen. Diese Anweisung ist kein Bezugsvezicht.

$ 15o Jobrod.

Unter nochfolgenden Bedingungen konn vorbeholtlich der steuerlichen und

soziolversicherungsrechtlichen Prüfung zwischen Dienstgeberin und

Dienstnehmer:in eine Geholtsumwondlung zur Finonzierung eines Jobrod Leosings

vereinbort werden, sofern keine betrieblichen lnteressen enigegenstehen:

o) Jedem:r Dienstnehmer:in dorf höchstens ein Jobrod zur persönlichen Nutzung zur

Verfügung gestellt werden.
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2

b) Die Geholtsumwondlung dorf nicht mehr ols lO % des Bruttomonotsgeholts

betrogen. Vorioble Entgeltbestondteile bleiben jedenfolls oußer Betrocht.

c) Dos Nettoentgeli dorf nicht unter dos Existenzminimum gem den jeweils

oktuellen Lohnpföndungstobellen des Bundesminisieriums für Justiz follen.

Wird aarischen Diensinehmer:in und Dienstgeberin eine Vereinborung über die
Zurverfügungstellung eines Jobrodes getroffen, bei dem die Finonzierung des

Jobrod Leosings im Wege einer Bezugsumwondlung erfolgt, können die Betröge,

die die Dienstgeberin für die Leosingroten oufzubringen hot, ouf die noch KollV

zustehenden monotlichen Gehölter ongerechnet werden. Für die Douer dieser

Vereinborungen ist es sohin zulössig, doss die noch KollV zustehenden Gehölter in

der Höhe der Kosten der Leosingroten, die ouf den jeweiligen Monot entfollen,
u nterschritten werden.

Nöhere Bestimmungen über dos Jobrod können in Betriebsvereinborungen oder in
Einzelvertrögen getroffen werden.

Kommt keine Einigung über dos Jobrod zustonde, ist von der Arbeitgeberin der
Betriebsrot den Verhondlungen beizuziehen.

S 16 Sonderzohlungen.

Allen Dienstnehmern:innen gebühren jöhrlich ein Urloubsgeld und eine Weih-

nochtsremunerotion. Die Höhe dieser Sondezohlungen ist in den Anhöngen zu diesem

KollV geregelt.

Dos Urloubsgeld ist om 3l . Moi und dos Weihnochtsgeld om 30. November des loufenden

Johres föllig.

Beginnt oder endet ein Dienstverhöltnis wöhrend eines Kolenderjohres, gebühren die
Sondezohlungen oliquot.

Sl7 Teilzeilbeschöfligung.

Für teilzeitbeschöftigte Dienstnehmer:innen gelten olle in diesem KollV ongeführten
orbeitsrechtlichen Bestimmungen.

3
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2.

3.

Entgelt, Zulogen und Zeitbonus gebühren oliquot im Verhöltnis zu einer

wöchentlichen Normolorbeitszeit von 40 Stunden.

Urloubsonsprüche gebühren teilzeitbeschöftigten Dienstnehmern:innen im

Verhöltnis der durchschnittlichen Zohl ihrer Arbeitstoge zur durchschnittlichen Zohl

der Arbeitstoge vollbeschöftigte:r Dienstnehmer:innen mit gleicher Beschöftigung,

wobei ein Bruchteil eines Arbeitstoges ouf einen vollen Arbeitstog oufgerundet

wird. Dos Prinzip der Aliquotierung ist ouch beim Verbrouch des Urloubes in gleicher

Weise zu berücksichiigen

Nicht zu oliquotieren sind:

$ 30 Reisekosten

$ 3l Fohrtkostenzuschuss

$ 32 Fohrtkostenentschödigungen bei Rufbereitschoft

Kotolog I

o Artikel 2: Pkt.2 Nochtdienstzuloge

Pkt.3 Bereitschoftszuloge

Pkt.5o) Housholtsbeihilfe

Pkt.5b) Geburtenbeihilfe

Pkt. 5 c) Schulbeihilfe

Pkt. 6 Sonn- und Feiertogszuloge

Pkt. Z Vertretungszuloge (sofern der Vertreter ocht

Stunden pro Vertretungstog zum Dienst eingeteilt

ist, sonst im Verhöltnis der eingeteilten

Togesorbeitszeit zu qcht Stunden)

Pkt. l0 Einspringzuloge

Kilometergeld

Vergütungssötze für Personolverpflegung

o Ariikel Z:

o Artikel 8:

Kotolog ll

o Artikel 2: Nochtdienstzuloge

Bereitschoftszuloge

Housholtsbeihilfe

Geburtenbeihilfe

Schulbeihilfe

Vertretungszuloge (sofern der Vertreter ocht

Stunden pro Vertretungstog zum Dienst eingeteilt

ist, sonst im Verhöltnis der eingeteilten

Togesorbeitszeit zu ocht Stunden)

Sonn- und Feiertogszuloge

Einspringzuloge

4

a

a

a

a

a

Pkt. 3

Pkt. 4

Pkt. 6 o)

Pkt. 6 b)

Pkt. 6 c)

Pkt. Z o)

Pki. l2
Pkt. 1 8

KH-KollV 2025
gültig ob 01.01.2025
Orden/ I (Version 23.04.20251

23



a

o Ariikel Z:

o Artikel 8:

Kotolog lll

o Artikel 2o

o Artikel 6:

o Artikel Z:

Kotolog lllo

o Artikel 2o

Kilomeiergeld

Vergütungssötze für Personolverpflegung

Geburtenbeihilfe

Kilometergeld

Vergütu ngssötze f ür Personolverpflegung
a

Geburtenbeihilfe

S l8 Ferioloushilfen.

Ferioloushilfen sind Personen, deren Berufsousbildung noch nicht obgeschlossen ist und

die wöhrend ihrer Ferienzeit vorübergehend, höchstens ober eine zusommenhöngende

Zeit von vier Monqten, im Kronkenhous tötig sind. Der Entgelionspruch der Ferioloushilfen

ist in den Anhöngen zu diesem KollV geregelt. Die Vereinborung niedrigerer

Entschödigungssötze ist mit Zustimmung des Betriebsrotes zulössig.

Sl9 Personolverpflegung.

Die Vergütungssötze für Personolverpflegung sind in den Anhöngen zu diesem KollV

geregelt.

lm Folle rechtzeitiger Abmeldung dorf der Vergütungssotz nicht verrechnet werden. Die

Abmeldefrist ist in den Kronkenonstolten jeweils festzulegen und kundzumochen.
Erfolgt die Abmeldung nicht zeitgerecht, ist der Vergütungssotz zu leisten.

$ 20 Anspruch bei Diensfuerhinderung.

Dos AngG (für Angestellte), dos EFZG (für Arbeiter:innen) und dos BAG (für

Lehrlinge) regeln den Anspruch ouf Fortzohlung des Entgelts bei
Dienstverhinderung durch Kronkheit oder Unfoll, soweii beides nicht vorsötzlich

oder grob fohrlössig herbeigeführt wurde.

Der Dienstplon bildet die Bosis für die Berechnung des

Entgeltfortzohlungsonspruchs; konn die Dienstplonung hierfür nicht herongezogen
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2.

werden, steht dem:der Dienstnehmer:in dos durchschnittliche Entgelt der letzten

vier vollen Kolendermonote einschließlich der regelmößig geleisteten

Mehrstunden, Überstunden und Diensle zu.

Treffen die Voroussetzungen unter Abs 1 zu, erhqlten Dienstnehmer:innen ob jenem

Zeitpunki, ob dem sie keinen Anspruch mehr ouf gesetzliche Enigeltfortzohlung

hoben, einen Zuschuss zum gesetzlichen Kronkengeld in der Höhe von 45 % des

Normolgrundstundenlohns ohne Einbeziehung der Gefohrenzuloge bis zum

nochstehenden Ausmoß der Kronkheitstoge. Bis zum

3

4

vollendeten

vom begonnenen

bis zum vollendeten

ob dem begonnenen

5. Dienstjohr

6. Dienstjohr

10. Dienstjohr

IL Dienstjohr

84 Kolendertoge

.l82 
Kolendertoge

364 Kolendertoge

lst die Arbeitsunföhigkeit durch eine Berufskronkheit oder einen Arbeitsunfqll

wöhrend der Diensizeit hervorgerufen, hot der:die Dienstnehmer:in jedenfolls

Anspruch ouf dos Höchstmoß on Kronkengeldzuschuss.

Tritt innerholb von sechs Monoten noch Wiederoufnohme der Tötigkeit obermols

eine Dienstverhinderung durch Kronkheit oder in Folge desselben Unfolles ein, so

gilt sie ols Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung.

Der Entgeltfortzohlungsonspruch berechnet sich ousschließlich ouf Bosis der

Dienstzugehörigkeit bei der oktuellen Arbeitgeberin und ohne

Vordienstzeitenqnrechnung bei onderen Arbeitgeber:innen. FÜr die Bemessung

der Douer des Anspruches ouf Entgeltfortzohlung oder Kronkengeldzuschuss sind

Arbeitszeiten in derselben Einrichtung, die keine löngeren Unterbrechungen ols

jeweils 60 Toge oufweisen, zusommenzurechnen. Diese Zusommenrechnung

unterbleibt bei Dienstnehmerkündigung, Austritt ohne wichtigen Grund, oder einer

vom Dienstnehmer verschuldeten Entlossung.

Bei einer Dienstverhinderung, welche noch erfolgter Kündigung durch den

Dienstgeber eintritt, endet der Anspruch ouf Kronkengeldzuschuss mii dem Toge

der Beendigung des Dienstverhöltnisses.

Übersteigen Kronkengeld und Kronkengeldzuschuss jenen Bruttobezug, der

gebühren würde, wenn noch Anspruch ouf Entgeltfortzohlung bestünde, entföllt

5

6

7
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der den fiktiven Entgeltfortzohlungsonspruch übersteigende Teil des

Kronkengeldzuschusses.

S 21 Dienstjubilöum

Noch folgenden ununterbrochenen Dienstjohren in der gleichen Kronkenonstolt

gebÜhrt den Dienstnehmern:innen eine Diensijubilöumsprömie, deren
Bemessungs-grundloge sich noch dem Normolgrundstundenlohn richtef:

Noch 25 Dienstjohren

noch 30 Dienstjohren

noch 35 Dienstjohren

noch 40 Dienstjohren

ein Bruttomonotsbezug;

ein Bruttomonotsbezug;

zwei Bruttomonotsbezüge;

drei Bruttomonotsbezüge.

2 Die Dienstjubilöumsprömie konn im Einvernehmen zwischen Diensigeberin und
Dienstnehmer:in zur Gönze oder teiWeise in Dienstjubilöumsfreizeit umgewondelt
werden. Dem:der Dienstnehmer:in gebühren für einen Bruttomonotsbezug

22FreizeiIIoge (ousgehend von 173 Stunden/Monot) unter Fortzohlung des

Entgelts, bei Teilzeitbeschöftigung wird die Dienstjubilöumsfreizeit im Verhöltnis zur

wöchentlichen Normolorbeitszeit von 40 Siunden oliquotiert. Bei der
Entgeltfortzohlung wöhrend der Dienstjubilöumsfreizeit gebühren die fixen

Geholtsbestondteile, nicht jedoch vorioble Bezüge. Der Jubilöumsstichtog wird
spötestens drei Monote zuvor dem:der Dienstnehmer:in von der
Dienstgeberinmitgeteilt. Die Freizeitvereinborung muss schriftlich innerhqlb eines

Monots ob der Verstöndigung getroffen werden. Kommt eine Vereinborung in
dieser Zeit nicht zustonde, wird die Dienstjubilöumsprömie noch Abs I ousbezohlt.

Endet dos Arbeitsverhöltnis vor Verbrouch der Dienstjubilöumsfreizeit, ist sie im nicht
verbrouchten Anteil ebenfolls in bor ouszubezohlen.

S 22 Abferligung.

Dienstnehmer:innen, die den Abfertigungsregelungen noch dem
Angestelltengesetz oder dem Arbeiterobfertigungsgesetz unterliegen, hoben
Anspruch ouf Abfertigung noch diesen Gesetzen.

Dienstnehmern:innen, die den Abfertigungsbestimmungen des

Angestelltengesetzes und des Arbeiterobfertigungsgesetzes unterliegen, gebührt
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ouch donn die volle Abfertigung, wenn sie selbst kündigen, ober nur in folgenden

Föllen:

o) Aufgrund der Zuerkennung eines Eigenpensionsonspruchs ous der gesetzlichen

Pensionsversicherung. Hinterbliebenenpensionen begrÜnden keinen

Abfertigun gsonspruch.

b) Dienstnehmer:innen ouch donn, wenn sie spötestens vor Vollendung des 30.

Lebensmonots des Kindes, ouf dos sich der Korenzurloub bezieht, durch eigene

Kündigung dos Dienstverhöltnis lösen und dobei eine KÜndigungsfrist von sechs

Monoten eingeholten wurde. Nimmt der:die Dienstnehmer:in Teilzeiikorenz gem

g t5h MSchG in Anspruch, so bleibt der Abfertigungsonspruch gewohrt, wenn

der:die Dienstnehmer:in sechs Monote vor Beendigung der Teilzeitkorenz dos

Diensiverhöltnis durch eigene Kündigung löst und 
^/,/Qr 

unobhöngig vom

Lebensolter des Kindes. Aufgeschobener Korenzurloub gem S l5b MSchG

verlöngert den Anworischoftsonspruch ouf Abfertigung in keinem Foll.

3. Die Abfertigung betrögt bei einer ununterbrochenen Dienstzeii

von drei Johren

von fünf Johren

von zehn Johren

von fünfzehn Johren

von zwonzig Johren

von fünfundzwonzig Johren

dos Zweifoche

dos Dreifoche

dos Vierfoche

dos Sechsfoche

dos Neunfoche

dos Zwölffoche

des für den letzten Monoi des Dienstverhöltnisses gebÜhrenden Monotsentgeltes.

S 23 Entgeltfreie Zeiten

Zeiten des Dienstverhöltnisses ohne oder mit vermindertem Entgeltonspruch reduzieren

nicht den Anspruch ouf Urloubszuschuss und Weihnochtsremunerotion, ousgenommen in

den gesetzlich ousdrücklich geregelten Föllen und im erweiterten Korenzurloub ($ 29 des

Kollektivvertroges).
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$ 23o Anrechnung von Korenzurloub.

Allen Dienstnehmer:innen werden Korenzzeiten gem Mutterschutzgesetz und gem
Vöterkorenzgesetz für folgende Ansprüche, die von der Douer des

Dienstverhöltnisses obhöngen, ongerech net:

o)

b)

c)

d)

e)

f)

Vorrückungen im Geholtsschemo

Dienstjubilöum ($ 2l)
Erwerb des erhöhten Urloubsousmoßes von 36 Werktogen

Ansprüche bei Dienstverhinderung (S 20)

Abfertigung gem g 22, dem Angestelltengeseiz

Arbeitero bf ertig u n gsgesetz

Kündigungsfristen gem $ Z

bzw den

3

2
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Allen Dienstnehmer:innen werden Zeiten von Pflegekorenzen gem S 14c AVRAG

und erweiterten Korenzen gem S 29 jeweils zur Hölfte für die Vorrückungen im

Geholtsschemo ongerechnet.

Die Anrechnung gilt für Korenzzeiten gem Abs I und 2, die ob dem 01.0.l..2015 im

bestehenden Dienstverhöltnis zurückgelegt werden. Eine Doppelonrechnung ist

ousgeschlossen, insbesondere wenn derorfige Zeiten schon oufgrund gesetzlicher

Bestimmungen ongerechnet werden müssen.
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5. ABSCHNITT

Urloub und Sonderfreizeit.

S 24 Erholungsurloub.

Den Dienstnehmern:innen gebührt ein jöhrlicher Erholungsurloub nqch den

Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Vereinheitlichung des Urloubsrechts

und die Einführung einer Pflegefreistellung, wobei dos erhöhte Urloubsousmoß von

36 Werktogen Dienstnehmern:innen, die dos 51. Lebensjohr vollendet hoben,

bereits donn gebührt, wenn sie mindestens fünf Johre im bestehenden

Dienstverhöltnis zurückgelegi hoben. Die Erhöhung des Urloubsousmoßes tritt mit

Beginn jenes Urloubsjohres ein, in welchem dos 5,l. Lebensjohr vollendei und die

fünfjöhrige Mindestdouer des Dienstverhöltnisses erfÜllt wird, sofern

Dienstnehmer:innen in pflegenden, theropeutischen oder diognostischen

Gesundheitsberufen den Anspruch nicht bereits noch Z2 eworben hoben.

2. Dienstnehmer:innen, die in einem pflegenden, theropeutischen oder

diognostischen Gesundheitsberuf oder in einem Medizinischen Assistenzberuf tötig

sind, erwerben den erhöhten Urloubsonspruch von 36 Werktogen ob jenem

Urloubsjohr, in dem sie dos 43. Lebensjohr vollenden.

S25 Behinderlenurlqub.

Behinderte, die unter dos Behinderteneinstellungsgesetz follen und fÜr die ErfÜllung der

Beschöftigungspflicht onrechenbor sind und Behinderte, bei denen der letzie

rechtskröftige Bescheid einer in $ l4 Abs I lit o) bis d) des Behinderteneinstellungsgesetzes

in der Fossung BGBI I 2OO3/71 genonnten Behörde die Einschötzung des Grodes der

Minderung der Erwerbsföhigkeit mit mindestens 20 v.H. ousweist, erholten einen

Zusotzurloub im folgenden Ausmqß pro Dienstjohr:
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Bei einer Minderung der Erwerbsföhigkeit von mindestens

20 v.H

30 v.H

40 v.H

50 v.H

zweiArbeitstoge

drei Arbeitstoge

vier Arbeitstoge

fünf Arbeitstoge

Anlossfolles bei Ableben von

3

Ehegotten oder
Arbeitstoge;

S 26 Sonderfreizeil.

Den Dienstnehmern:innen wird in nochfolgend ongeführten Föllen bezohlte Freizeit

gewöhrt:

o) Zum Aufsuchen des Aztes oder Zohnoztes die notwendige Zeit, wobei ein

Nochweis über die Dquer des Aztbesuches zu erbringen ist; ollerdings sind solche
Aztbesuche möglichst in der Freizeii vozunehmen und die Abwesenheii vom
Dienst ist ouf dos unbedingt notwendige Ausmoß zu beschrönken. Dos gleiche gilt

sinngemöß für die Gesunden-Vorsorgeuntersuchung;

b) gegen Nochweis der Notwendigkeit die erforderliche Zeit im Folle einer Vorlodung
zu Behörden, Amtern und Gerichten;

c) beieigener Eheschließung 3 Arbeitstoge;

d) bei Übersiedlung I Arbeitstog;

e) enifollen

Gegen Nochweis des Anlossfolles bei Ableben eines Angehörigen im ersten Grod
der ouf- oder obsteigenden Linie 2 Arbeitstoge;

s) gegen Nochweis des

Lebensgeföhrten

f)

h) bei Entbindung durch Ehefrou oder Lebensgeföhriin 2 Arbeitstoge;

i) gegen Nochweis des Anlossfolles bei Ableben eines Großelternteiles, eines

Geschwisierteiles oder eines Schwiegerelternteiles I Arbeiistog;
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i) gegen Nochweis der Notwendigkeit bei Teilnohme on der Eheschließung von

Personen der ouf- oder obsteigenden Linie I Arbeitstog;

k) bei 2s-jöhriger ununterbrochener Betriebszugehörigkeit I Arbeitstog;

l) bei3O-jöhriger ununterbrochener Betriebszugehörigkeit I Arbeitstog;

m) bei 35-jöhrigerununterbrochenerBetriebszugehörigkeit Arbeitstoge;

n) bei40-jöhrigerununterbrochenerBetriebszugehörigkeit Arbeitstoge;

2

3

o) Teilnohme on einem vom Betriebsrot

Kolenderjohr

veronstqlteten Betriebsousflug pro

I Arbeitstog.

Die Sonderfreizeit noch d) konn nur einmol in jedem Kolenderjohr in Anspruch genommen

werden und gebührt nicht mehr, wenn der:die Dienstnehmer:in bereits gekÜndigt hot.

Die Verportnerung gem Eingetrogene Portnerschoftsgesetz (EPG) BGBI I 35/2009 wird der

Eheschließung in Ansehung der Ansprüche ouf Sonderfreizeit gleichgeholten.

$ 26o Erweilerle Pflegefreistellung.

Dienstnehmer:innen hoben Anspruch ouf Sonderfreizeit im Ausmoß von bis zu 20 Stunden

jöhrlich (bei Teilzeitbeschöftigung oliquot) zur Pflege eines im gemeinsomen Housholt

lebenden erkronkten Kindes unter 12 Johren, wenn dos moximole Ausmoß on

Pflegefreistellung gem S l6 Urloubsgesetz verbroucht ist und mindestens zwei Kinder im

gemeinsomen Housholt leben.

927 Urlqubsqntrill

Der Zeitpunkt des Urloubsontriites ist zwischen der Dienstgeberin (Personolstelle) und

dem:der Dienstnehmer:in unter Rücksichtnohme ouf die Erfordernisse des Betriebes und

der Erholungsmöglichkeiten des:r Dienstnehmers:in zu vereinboren. Diese Vereinborung

hot so zu erfolgen, doss der Urloub möglichst bis zum Ende des Urloubsjohres, in dem der

Anspruch entstonden ist, verbroucht wird.
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S 28 Urloubsentgelt.

Gem $ 6 Abs 5 des Urloubsgesetzes gilt, doss zur Bemessung des Urloubsentgeltes der
Normolgrundstundenlohn herongezogen wird und die regelmößig geleisteten

Überstunden und Dienste (Durchschnitt der letzten vier vollen Kolendermonote)
entsprechend berücksichtigi werden.

S 29 Erweiterte Kqrenz.

Dienstnehmer:innen hoben im Anschluss on die Korenz gem Mutterschutzgesetz

ba,v Vöterkorenzgesetz Anspruch ouf einen Sonderurloub unter Vezicht ouf dos

Entgelt bis löngstens zum vollendeten dritten Lebensjohr des Kindes. Dieser

Anspruch besteht ober nur donn, wenn er spötestens sechs Monote vor Ablouf der
gesetzlichen Korenz gem Mutterschutzgesefz bzw Vöierkorenzgesetz geltend
gemocht wird.

2. Die Zeit der Korenz bleibi bei Rechtsonsprüchen dem:der Dienstnehmer:in, die sich

noch der Douer der Dienstzeit richten, ousgenommen die Hölfieonrechnung gem

$ 23o Abs 2, oußer Betrocht.

$ 29o Berufspouse (Sobboticol).

Unter folgenden Bedingungen konn nrrischen Dienstgeberin und Dienstnehmer:in

eine bezohlte Berufspouse von sechs oder zwölf Monoten vereinbort werden,
sofern nicht schriftlich dozulegende dienstliche Gründe enfgegenstehen; kommt
eine Einigung nicht zusionde, ist von der Arbeitgeberin der Betriebsrot beizuziehen:

o) Wöhrend eines Zeitroumes von 60 Monoten werden stott 100 % des Bruttoentgelts

nur 90 % des Bruttoentgelts verrechnet, wobei in den letzten sechs Monoten dieses

Zeitroumes die Berufspouse in Anspruch genommen wird.

b) Wöhrend eines Zeitroumes von 60 Monoten werden stott lO0 % des Bruttoentgelts

nur 80 % des Bruttoentgelts verrechnet, wobei in den letzten zwölf Monoten dieses

Zeitroumes die Berufspouse in Anspruch genommen wird.
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2.

3.

4

c) Wöhrend eines Zeitroumes von 48 Monoten werden stott 100 % des Bruttoentgelts

nvr 75 % des Bruttoentgelts verrechnet, wobei in den letzten zwölf Monoten dieses

Zeitroumes die Berufspouse in Anspruch genommen wird.

d) Wöhrend eines Zeitroumes von 24 Monolen werden stott 100 % des Bruttoentgelts

nur 75 % des Bruttoentgelts verrechnet, wobei in den letzten sechs Monoien dieses

Zeitroumes die Berufspouse in Anspruch genommen wird.

Andere Modelle und lndividuolvereinborungen können zwischen Dienstgeberin

und Dienstnehmer:in einvernehmlich festgelegt werden.

Sollte dos Dienstverhölinis vor der Absolvierung der Berufspouse enden, sind die

einbeholtenen, jedoch nicht für die Finonzierung der Berufspouse oufgewendeten

Geholtsteile ols Normolorbeitszeit nochzuverrech nen.

Noch der Rückkehr ous der Berufspouse (Sobboticol) hot der:die Dienstnehmer:in

Anspruch ouf Wiederbeschöftigung im selben Stundenousmoß wie vor Beginn der

Ansporphose. Der:die Dienstnehmer:in genießt für die Douer der Berufspouse bis

ein Monot donoch Kündigungsschutz, es sei denn, doss die KÜndigung durch

Umstönde, die in der Person des:r Dienstnehmers:in gelegen sind und die die

betrieblichen lnteressen nochteilig berühren oder durch betriebliche Erfordernisse,

die einer Weiterbeschöftigung des:r Dienstnehmers:in entgegenstehen, begrÜndei

ist und die Aufrechterholtung des Dienstverhöltnisses der Dienstgeberin unzumutbor

ist.

5. Die Vereinborung einer Berufspouse bedqrf der Schriftform

S 29b Sterbebegleitung, Begleilung schwerslkrqnker Kinder,

Pflegekorenz und Pflegeteilzeil.

Diensinehmer:innen hoben Anspruch ouf Gewöhrung derin $$ l4o, l4b, l4c und l4d

AVRAG in der om 01.03.2014 geltenden Fossung geregelten Moßnohmen betreffend

Sterbebegleitung, Begleitung von schwerstkronken Kindern, Pflegekorenz und

Pflegeteilzeit.
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$ 29c Zeilwertkonto (gültig ob 0'l .O1.2026)

Vereinborungsvoroussetzungen: Dienstnehmern:innen, deren Dienstverhöltnis zur

konkreten Kronkenonstolt oder Einrichtung zumindest zwei Johre ununterbrochen
gedouert hot und die noch nicht dos 60. Lebensjohr vollendet hoben, konn

vorbeholtlich der sieuerlichen und soziolversicherungsrechilichen Prüfung ouf
Ansuchen und noch Moßgobe der folgenden Bestimmungen die Bildung eines

Zeitwertkontos genehmigt werden, sofern nicht dienstliche Gründe
entgegenstehen. Kommt keine Einigung über die Bildung des Zeitwertkontos

zustonde, ist von der Arbeitgeberin der Betriebsrot den Verhondlungen
beizuziehen. Wöhrend einer Altersteilzeit noch den Bestimmungen des

Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 ist die Genehmigung
ousgeschlossen.

Ansporphose: ln der Ansporphose reduziert sich dos Geholt inklusive

Grundgeholterhöhungszuschlog und fixer Zulogen (nicht ober voriobler Zulogen)
je noch Ansuchen um zwei bis 20 gonze Prozentpunkte, wobei eine Anderung des

Prozentousmoßes sowie eine gönzliche Aussetzung ouf ein bis spötestens 3,l.10.

einlongendes Ansuchen ob dem folgenden Kolenderjohr durchzuführen ist. Bei

Vorliegen schwerwiegender persönlicher Gründe können die
Zeitwertkontobeitröge ouf Ansuchen ouch mit dem ouf dos Ansuchen folgenden
Kolendermonot ousgesetzt werden. Für den Zeitroum eines

Beschöftigungsousmoßes bis zu einem Viertel einer Vollzeitbeschöftigung, werden
die Zeiiwertkontobeitröge ousgesetzt. Allföllige vorioble Entgelte stehen wöhrend
der Ansporphose ungekürzt zu. Die wöchentliche Normolorbeitszeit bleibt für

den:die Dienstnehmer:in in der Ansporphose unveröndert.

Die Ansporphose wird ousgesetzt bei Vereinborung von Altersteilzeit oder
Berufspouse (Sobboticol).

Der:die Dienstnehmer:in ist berechtigt, ouch Zeitbonus und Jubilöumsgelder in dos

Zeitwertkonto einzubringen. Die Einbringung des Zeitbonus konn bis 3,l. Oktober
eines jeden Johres mit Wirksomkeit des nöchstfolgenden Kolenderjohres jöhrlich

geöndert werden. Die Einbringung des Jubilöumsgeldes ist von dem:der
Dienstnehmer:in spötestens zwei Monote vor Auszohlung bekonnt zu geben.

VorrÜckungen/Wertsicherung: Die ongesporten Betröge werden jöhrlich zum
01. Jönner um O,Z5 % erhöht, um die erfohrungsobhöngigen Vorrückungen im

Geholfsschemo obzubilden. Weiters veröndern sich die ongesporten Betröge zu
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dem Zeitpunkt und in dem Ausmoß in bzw zu dem der

Grundgeholtserhöhungszuschlog (Entlohnungsschemo I Abs 3lit o) veröndert wird,

um die Wertsicherung zu gewöhrleisten.

Dos Zeitwertkonto ist von der Dienstgeberin zu führen. Dos Gesomtguthoben

errechnet sich ous der Summe der gem Abs 2 ongesporten und gem Abs 3

oufgewerteten Betröge.

lnformotion über dos Guthoben: Der:die Dienstnehmer:in erhölt jöhrlich bis

spötestens 30. April eines jeden Johres von der Dienstgeberin eine Aufstellung Über

dos Gesomtguthoben und eine Umrechnung in Freizeii. Über begrÜndetes

Ansuchen erhölt der:die Dienstnehmer:in diese lnformotion ouch unterjöhrig. Die

Umrechnung in Freizeit erfolgt ouf Bosis der fixen Geholtsbestondteile zzgl.

onteiliger Sondezohlungen.

Beontrogung der Konsumotionsphose: Dem:der Dienstnehmer:is ist ouf Ansuchen

eine Freistellung unter oliquoter Auszohlung des Gesomtguihobens, zu gewöhren

(Konsumotionsphose). Dos Ansuchen ist spötestens sechs Monote (Einlongen) vor

dem beobsichtigten Beginn zu stellen und hot Angoben über den Beginn der

Konsumotionsphose zu entholten. Dqs Ansuchen hot zudem dos Angebot des:r

Dienstnehmers:in ouf einvernehmliche Auflösung des Dienstverhöltnisses zum

Endzeitpunkt der Konsumotionsphose zu entholten. Die Ansporphose endet

grundsötzlich mit dem dritten, dem beontrogten Beginn der Konsumofionsphose

vorongehenden Kolendermonot.

Douer der Konsumotionsphose: Die Douer der Konsumotionsphose errechnet sich

ous dem Gesomtguthoben gem Punkt 3 dividiert durch den geltenden

Stundensotz zu Beginn der Konsumotionsphose.

Verbrouch: Die Freistellung ist ungeteilt zu verbrouchen. Der:die Dienstnehmer:in

dorf wöhrend der Konsumotionsphose nicht zur Dienstleistung herongezogen

werden. lm Folle einer Dienstverhinderung noch $ 20 stehen die AnsprÜche ouf die

Leistungen ous dem Zeitwertkontoguthoben noch Abs 6 unbefristet zu. Eine

ollföllige Abfertigung bemisst sich noch dem Beschöftigungsousmoß im Monot vor

Beginn der Freistellung.

Ein ollfölliges Jubilöumsgeld gebÜhrt ouf Bosis des letzten

Normolgrundstundenlohnes vor der Konsumotionsphose.

Erkronkt der:die Dienstnehmer:in vor Beginn der bereits vereinborten Konsumotions-

phose und reicht die Erkronkung in diese hinein, konn er den Beginn der

Konsumotionsphose oufschieben.

6.

7
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8. Dos Gesomtguthoben bzw Resiguthoben ist ouszubezohlen:

8.1 Wenn eine Konsumotion wegen Beendigung des Dienstverhöltnisses vor der
Konsumotionsphose nicht möglich ist; wird dos Dienstverhöltnis in der
Konsumotionsphose beendet, gebührt dem:der Dienstnehmer:in die

Ausbezohlung des restlichen, nicht verbrouchten Guthobens ous dem
Zeitwertkonto;

8.2 ouf Ansuchen des:der Dienstnehmers:in und mii Zustimmung der Dienstgeberin,

wenn ein Antrog ouf Abschluss einer Altersteilzeitvereinborung noch den
Bestimmungen des AIVG vorliegt und sömtliche Voroussetzungen für eine solche

vorliegen oder

8.3 wenn dies ous schwerwiegenden persönlichen oder diensilichen Gründen

erforderlich ist, die bzw der:die Dienstnehmer:in dorum onsucht und die
Dienstgeberin zustimmt; bei Nichteinigung ist der Betriebsrot den Gespröchen
beizuziehen; oder

8.4 noch einer Umreihung des:r Dienstnehmers:in in eine ondere Loufbohn im

Geholtsschemo ouf Ansuchen des:r Dienstnehmers:in. Dieses Ansuchen ist binnen

drei Monoten ob erfolgter Umreihung zu stellen.

S 29d Altersleilzeil

Zwischen dem:der Dienstnehmer:in und der Dienstgeberin konn im

Einvernehmen eine Altersteilzeitvereinborung getroffen werden. ln Betrieben, in

denen ein für den:die Dienstnehmer:in zustöndiger Betriebsrot errichtet ist, ist dieser

ouf Verlongen des:der Dienstnehmers:in den Verhondlungen beizuziehen.

lst der:die Dienstnehmer:in zum Zeitpunkt des Ansuchens ouf Altersteilzeit on
die Arbeitgeberin bereits mindesiens fünf Johre im Beirieb beschöfiigt, ist

dem:der Diensinehmer:in sein:ihr Ansuchen ouf Altersteilzeit von der
Arbeitgeberin bis zu einer Moximoldouer von fünf Johren und bis zur Eneichung

des gesetzlichen Pensionsontrittsstichioges zu gewöhren, sofern nicht schriftlich

dozulegende diensiliche Gründe entgegenstehen und die folgenden
Voroussetzungen erfüllt sind:
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o) Erfüllung der rechtlichen Voroussetzungen zur lnonspruchnohme der gesetzlich

geregelten und geförderten Altersteilzeit.

b) Beontrogung in der Vorionte der kontinuierlichen ArbeitszeitverkÜzung.

c) Einholtung einer Frist von mindesiens sechs Monoten zwischen dem Zeitpunkt des

Einlongens des Antrogs bei der Dienstgeberin und dem gewÜnschten Beginn der

Altersteilzeit.

d) Dos monotliche Bruttoentgelt zum Zeitpunkt des Beginns der Altersteilzeit (somit

inklusive des Lohnousgleichs) ist nichi höher ols die Höchstbeitrogsgrundloge

gem S 
.l08 

Abs 3 ASVG.

Dos Ansuchen ouf Altersteilzeit hot dos Ausmoß der gewünschten Reduktion der

wöchentlichen Normolorbeitszeit, den gewünschten Tog des Beginnes und die

Douer der Altersteilzeit, sowie den Nochweis des persönlichen

Pensionsontrittsstichtogs und die Vorloge oller sonstigen erforderlichen Unterlogen

für die Antrogstellung bei der Förderstelle zu entholten.

Zwischen dem:der Dienstnehmer:in und der Dienstgeberin ist bis ocht

Wochen vor dem gewünschten Antritt der Alterszeit eine Altersteilzeitvereinborung

obzuschließen, die ouch Vereinborungen über Ausmqß und Verteilung der

Arbeiiszeit entholten muss.

Für Dienstnehmer:innen, die nicht dem BMSVG unterliegen, wird bei Beendigung

des Arbeitsverhöltnisses die zustehende Abfertigung ouf der Grundloge der

Arbeitszeit vor Herobsetzung der Normolorbeitszeit berechnet.

lm Kolenderjohr des Beginns der Altersteilzeit gilt für die Höhe der Sondezohlungen

eine Mischberechnung (Berechnung ouf Bosis der durchschnittlichen Arbeitszeit

des gesomten Kolenderjohres), sofern durch Betriebsvereinborung nichts onderes

geregelt wird.

Die im Johr der Herobsetzung der Normolorbeitszeit etwoig föllig werdenden

Jubilöumsgelder werden ouf Grundloge der Arbeitszeit vor der Herobsetzung der

Normolorbeitszeit berechnet.

6

7

37



2

6. ABSCHNITT

Reisekoslen, Aufwo ndsentsc hödigu ng, Fo hrtkostenzuschüsse,

Dienstkleidung und Reinigung.

S 30 Reisekoslen.

Bei Dienstreisen gebührt dem:der Dienstnehmer:in der Ersotz der oufgeloufenen
Fohrtkosten und avor bei Eisenbohnfohrten der Ersotz der Kosten der zweiten

Klosse. Außerdem gebühren ein Toggeld und ein Übernochtungsgeld in der jeweils

festgesetzten Höhe für öffentlich Bedienstete in vergleichborer Verwendung.

Dos Toggeld dient zur Deckung der Verpflegungskosten des:der Dienstnehmers:in

in jenen Föllen, in welchen von der Dienstgeberin nicht eine unentgeltliche
Verpflegung zur Verfügung gestellt wird.

Dos Nöchtigungsgeld gebührt dem:der Dienstnehmer:in nur in jenen Föllen, in
welchen ihm nicht eine unentgeltliche Unterkunft von der Dienstgeberin zur

Verfü gung gestelli wird.

Dorüber hinous hot der:die Dienstnehmer:in Anspruch ouf Ersotz oller sonstigen, mit

der Reise zusommenhöngenden notwendigen Auslogen, welche durch Belege

entsprechend nochzuweisen sind.

S31 Fohrlkoslenzuschuss.

Fohrkostenzuschuss olt (Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis vor dem
01 .01 .2022 begonnen hot) :

l.t Dienstnehmern:innen, deren Dienstverhöltnis vor dem O1.01.2022 begonnen hot,
gebÜhrt ein künftig nicht zu volorisierender Fohrtkostenzuschuss in jener Höhe, wie
er im Dezember 2021 für die jeweilige Person zur Auszohlung gelongte.

1.2 Die Auszohlung des Fohrtkostenzuschusses ist monotlich im Nochhinein
durchzuführen.

1.3 Diese Dienstnehmer:innen hoben ein einmoliges und unwiderrufliches

Opiionsrecht in den Fohrtkostenzuschuss gem Punkt 2, wobei diese Optierung

3
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ousschließlich in die Zukunft unter Einholtung einer Frist von anreiMonoten ousgeÜbt

werden konn. Wechselt ein:e Dienstnehmer:in jenen Wohnort, von dem er:sie

überwiegend zur Dienststelle onreist, gebührt jedenfolls ob dem nöchsten

Monotsersten der Fohrtkostenzuschuss gem Punkt 2.

2. Fohrtkostenzuschuss neu (ob 01.01.2022):

Dienstnehmer:innen, deren Diensiverhöltnis noch dem 3l .12.2021 begonnen hot

und Dienstnehmer:innen, die in den Fohrtkostenzuschuss neu optieren (Punkt 1.3),

hoben Anspruch ouf folgenden Fohrtkostenzuschuss:

2.1 lndividueller FKZ:

2.1.1 Dienstnehmern:innen gebührt ein monotlicher Fohrtkostenzuschuss im Ausmoß von

EUR 0,032 je Fohrtkilometer (Hin- und RÜckfohrt), wenn

die Entfernung zwischen dem Dienstort und der nöchstgelegenen Wohnung (on

der küzesten Wegstrecke gemessen) mehr ols zehn Kilometer betrögt und

diese Wegstrecke on den Arbeitstogen regelmößig zurückgelegt wird.

2.1.2 Die Kosten für die ersten zehn Kilometer bzw ob dem 61. Kilometer (je Fohrtstrecke)

sind von den Dienstnehmern:innen zur Gönze selbst zu trogen, dofür gebÜhrt kein

Fohrtkostenzuschuss ( Eigenonteil).

2.1.3 Die Berechnung des individuellen FKZ isi wie folgt vozunehmen:

Fohrtkilometer (Hin- und Rückfohrt) obzüglich 20 Kilometer Eigenonteil, bis

höchstens 100 Kilometer x wöchentliche Arbeitstoge x 4,33 (Wochen pro Monot) x

EUR 0,037 x l1/12.

2.1.4 Der Anspruch ouf Fohrtkostenzuschuss ruht, so longe der:die Dienstnehmer:in

lönger ols 30 Kolendertoge vom Dienst obwesend ist (ousgenommen Urloub und

Arbeitsunfoll).

2.1 .5 Der:die Dienstnehmer:in hot olle Totsochen, die für dos Entstehen oder den Wegfoll

des Anspruchs ouf Fohrtkostenzuschuss oder für die Anderung seiner Höhe von

Bedeutung sind, binnen vier Wochen dem Dienstgeber schriftlich zu melden. Auf

eine rückwirkende Zuerkennung oder Erhöhung des FKZ besteht kein

Rechtsonspruch.
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2.2 ErhöhterFKZ(Mobilitötszuschuss)

Voroussetzung für den erhöhten FKZ ist der Bezug des individuellen

Fqhrtkostenzuschusses (2. I ).

Dienstnehmer:innen, die ein Johrestickei für den öffentlichen Verkehr erworben
hoben, erholten 50 % der Differenz zwischen dem jöhrlichen individuellen

Fohrtkosien-zuschuss (2.1) und den Kosten für dos K/imolickef OÖ, bei Nochweis

des Koufs ouch zgl. Kernzone, qls erhöhten FKZ (Mobilitötszuschuss).

Liegt der Wohnort oußerholb der Zone des oberösterreichischen

Verkehrsverbundes, gebühren 50 7o der Differenz zwischen dem jöhrlichen

individuellen Fohrtkostenzuschuss (2.1) und den Kosten für dos K/imolickef
Ösfeneich (Mobilitötszuschuss), wenn er ein Johresticket für den öffentlichen
Verkehr erwirbt.

Der erhöhte FKZ gebührt qb dem nöchsten Monotsersten ob Vorloge eines

Nochweises über den Kouf des Johrestickets für den öffentlichen Verkehr bei der
Personolobteilung. Der erhöhte FKZ gilt ob diesem Zeitpunkt für ein Johr, ist jedoch
begrenzt für die Douer des Johrestickets.

Scheiden Dienstnehmer:innen, die einen individuellen FKZ beziehen und berechtigt
sind, den erhöhten FKZ in Anspruch zu nehmen, unterjöhrig ous dem
Diensiverhöltnis ous, gebührt der oliquote Anteil des erhöhten FKZ.

2.3 Sonstiger FKZ

Dienstnehmer:innen, die keinen Anspruch ouf den individuellen FKZ (2.1) und
demnoch ouch keinen Anspruch ouf den erhöhten FKZ (2.2) hoben, hoben
Anspruch ouf einen sonstigen FKZ; dieser beirögt EUR 80,00 jöhrlich gegen Vorloge

einer Kopie der Johreskorte des öffenilichen Verkehrsmittels. Bei unterjöhrigem
Ausscheiden eines:r Dienstnehmers:in oder unterjöhrigem Eintritt (Ankouf der
Johreskorte) gebührt der oliquote Anteil.

S 32 Fohrlkostenenlschödigung bei Rufbereilschoft.

Wird ein nicht in der Kronkenonstolt wohnhofte:r Diensinehmer:in ous der Rufbereitschoft

in dos Kronkenhous zum Dienst gerufen, gebührt ihm:ihr eine Fohrtkostenentschödigung
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in Höhe der Benützungskosten des öffentlichen Verkehrsmittels; steht ein solches nicht zur

Verfügung, gebührt ein Kilometergeld jeweils berechnet vom Wohnort ous. Der

Kilometergeldsotz isi in der Anloge zum KollV ousgewiesen.

S 33 Dienstkleidung und Reinigung.

Den Dienstnehmern:innen gebührt die noch der Art ihrer Dienstverrichtung erforderliche

Schutzkleidung, die von der Dienstgeberin kostenlos beizustellen und jeweils zu reinigen

und vom:von der Dienstnehmer:in qußerholb des Diensies und oußerholb des

Kronkenhouses nicht zu verwenden ist. Diese KleidungsstÜcke bleiben Eigentum der

Dienstgeberin und sind vom:von der Dienstnehmer:in schonend zu behondeln, noch

Beendigung des Dienstverhöltnisses ober zurÜckzustellen.

KH-KollV 2025

süliig ob 01.01.2025
Orden/ 1 (Version 23.0 4.2025l'

41



2

3

7. ABSCHNITT

Schlussbeslimmungen.

S 34 Verfqllvon Ansprüchen.

Alle Ansprüche ous dem Dienstverhöltnis sowohl der Dienstgeberin gegen den:die
Dienstnehmer:in ols ouch umgekehrt welcher Art immer müssen bei sonstigem

Verfoll innerholb von sechs Monoten noch Fölligkeit von der Anstoltsleitung bav bei

der Anstoltsleitung schriftlich geliend gemocht werden.

Als Fölligkeitstermin gilt für Ansprüche des:der Dienstnehmers:in der Auszohlungstog
jener Geholts- und Lohnperiode, in welcher der Anspruch des:der Dienstnehmers:in

entstonden ist; bei Ansprüchen der Dienstgeberin jener Tog, on dem ihm der
Anspruch gegen den:die Dienstnehmer:in bekonnt geworden ist.

Alle gegenseitigen Ansprüche ous dem Dienstverhöltnis sind bei sonstigem

Ausschluss binnen sechs Monoten noch Beendigung des Dienstverhöltnisses

gerichtlich geltend zu mochen.

S 35 Sprochliche Gleichbehondlung.

Soweit in diesem KollV personenbezogene Bezeichnungen nur in mönnlicher oder
weiblicher Form ongeführt sind, beziehen sie sich ouf Frouen und Mönner in gleicher

Weise.

S 36 Gültigkeitsdouer des Kollektivverlroges, Option.

Dieser KollV tritt mit 0l .O1.2025 in Kroft, sofern nicht ein onderer Wirksomkeitsbeginn

für einzelne Bereiche oder einzelne Bestimmungen fesigelegt ist, und ersetzt die
bisher geltenden Bestimmungen.

Anhong I gilt für Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis noch dem 30.6.2004

begonnen hot und Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis zvvor dqvor
begonnen hot, die gegenüber der Dienstgeberin ober bis spötestens 30.,l 1.2021

mit Formulor Anhong lV erklört hoben, doss sie unter Vezicht ouf bisherige
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günstigere Regelungen, und z,^tor unobhöngig dovon, ob diese durch

Einzelvertrog, Betriebsvereinborung oder betriebliche Übung entstonden sind, ouf

die Regelungen des Anhongs I optieren. Die Optionserklörung wirkt ouf den

1.2.20212urück. Ein spöterer Umstieg ist möglich, ollerdings erst mit Wirksomkeit zum

nöchstfolgenden Monotsersten. Anhong I gilt ouch für Dienstnehmer:innen, die vor

dem Ol .O1.2021 in den Anhong I opiiert hoben. Anhong I gilt jedenfolls nicht fÜr

pödogogische Fochkröfte und pödogogische Assistenzkröfte.

Anhong ll gilt für die übrigen Dienstnehmer:innen, ousgenommen pödogogische

Fochkröfte und pödogogische Assistenzkröfte.

Die Anhönge lll und lllo gelten für pödogogische Fochkröfte und pödogogische

Assistenzkröfte.

Anhong V gilt ousschließlich für Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis vor

dem 0l .0,l .20.l8 begonn.

Anhong I gilt für Fochorbeiter:innen und Arbeitnehmer:innen mit quolifizierten oder

leitenden Töiigkeiten im hondwerklichen Bereich, fÜr Arbeitnehmer:innen in

ongelernten hondwerklichen Berufen oder unterstützenden Verwendungen sowie

für Hilfsorbeiter:innen im hondwerklichen Bereich oder in unterstÜtzenden

Verwendungen, welche in der LD 25 oder in einer entsprechend höher bewerteten

LD (numerisch niedrigeren LD) eingereiht sind, die gegenüber der Dienstgeberin bis

spötestens 30.6.2023 mit Formulor Anhong lVo unter Verzicht ouf bisherige

günstigere Regelungen, und zwat unobhöngig dovon, ob diese durch

Einzelvertrog, Beiriebsvereinborung oder beiriebliche Übung entstonden sind, ouf

die Regelung des Anhongs I optieren. Die Optierungserklörung wirkt ouf den

01.01.2023 zurück, wenn sie bis spötestens 30.6.2023 in der Personolstelle der

Dienstgeberin einlongt. Ein spöterer Umstieg ist möglich, ollerdings erst mit

Wirksomkeit zum nöchstfolgenden Monotsersten. Den Dienstnehmern:innen ist ouf

ihr Ansuchen von der Dienstgeberin eine individuelle Vergleichsberechnung

zwischen jenen Entgelien, die ihnen lout Anhong ll gebühren und jenen Entgelten,

die ihnen lout Anhong I gebühren würden, ouszuhöndigen. Anhong I gilt fÜr diese

Dienstnehmer:innen ouch, die vor dem 0l .01.2023 in den Anhong I optiert hoben.

Dieser KollV wird ouf unbestimmte Zeil obgeschlossen. Er ist von jedem

Vertrogsportner mittels eingeschriebenen Briefes unter Einholtung einer

Kündigungsfrist von drei Monoten jeweils zum Ende des Kolendervierteljohres

oufkündbor.
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5 Die Hinterlegung dieses Kollektivvertroges gem S l4 ArbvG obliegt der
Die nstneh mer:in nenvertretu n g.

S 37 Arbeilsgruppe (befrislet bis 31.12.2025).

Die Kollektivvertrogsporteien vereinboren ob April 2025 die Einrichtung nochstehender
Arbeitsgruppe:

l. Zeitousgleichstunden für Nochtorbeit
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Linz, 0]. Jönner 2025

Für die lnteressensvertretu n g
Pflegeheimen, Eziehun

von Ordensspitölern, konfessionellen Alten- und
und Bildu inrichtu n gen Österreichs

Für den Österreichischen Gewerkschoftsbund
Gewerkschoft VIDA

R Mog.o Anno Doimler, BA
Genero/sekretörin

toph Leitner-Kosien huber
Fochbereichssekretör

ft
Mortino Reischenböck

F o ch b e reichssprech eri n OÖ
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Anhong I

ANHANG I

Gültig für Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis noch dem 30.06.2004 begonnen
hot und Dienstnehmer:innen, die ouf die Anwendung dieses Anhonges optiert hoben,
jedenfolls ousgenommen pödogogische Fochkröfie und pödogogische Assistenzkröfte.

EINREIHUNGSSCHEMA I

Dienstnehmer:innen werden in die im Folgenden ongeführten Loufbohnen für

Dienstnehmer:innen in Ordensspitölern (LD) eingereiht:

tD 25

Arbeiler:in:

Hilfskröfte, die Tötigkeiten ohne wesentliche Anlernphose verrichten, z.B. Küchenhilfskröfte

in der Abwösche, Zuqrbeiten bei der Speisenzubereitung, Reinigungstötigkeit ohne
Potienten:innenkontokt, einfoche Gortenorbeiten wie Rosenmöhen oder
Loubbeseitigung, Botendiensie, Kopienherstellung, Verteilung und Versendung von
Poststücken, Wöscherei.

LD 24

Arbeiter:in:

Hol- und Bringdiänste, Potienten:innentronsport, Telefonisten, Reinigungskröfte, die
Überwiegend im Potienten:innenbereich, in Funktionsbereichen wie OP, Ambulonz zum

Einsotz kommen, Hilfskröfte mit Potienten:innenkonfokt.

tD 23

Arbeiler:in:

Angelernte Arbeiter:innen, insbesondere Küchenhilfskröfte, die für die Zubereitung von
Speisen die Verontwortung trogen; Hilfsorbeiter:innen mit teilweisem Einsoiz ols

Kroftfohrer; Hilfskröfte, die mit der zentrolen Durchführung und Überwochung der
Abfollirennung beschöftigt sind; Logerorbeiter:innen; Portier:in.
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Anhong I

LD 22

Angeslellle:

Bedienstete der Sonitöishilfsdienste, OP-Assisienz, Heilbodemeister, Obduktionsossistenz,

Ordinotionsossistenz, Gipsossistenz, Konzleibedienstete;

Nochstehende Dienstnehmer:innen der LD 22 erhallen nochstehende Zuschlöge in Höhe

der Differenz ouf die nöchsthöhere LD 21:

OP-Assistenz

Obduktionsossistenz

Ordinotionsossistenz

Gipsossistenz

Desinf e ktio nsossiste nz

LD 22+ 90% ouf LD 2l

LD22+50%oufLD2l
LD22+50%oufLD2l
LD22+50%oufLD2l
LD22+50%oufLD2l

Arbeiler:in:

Housorbeiter:innen, Arbeiter:innen, die selbstöndig lnstondholtungsorbeiten und kleinere

Reporoturen durchführen und teilweise ols Krofifohrer:in in Verwendung sind.

LD 2I
Angeslellle:

Röntgenossistenz, Loborossistenz, Mitorbeiter:in im Schreibdienst, insbesondere in der

Verwoltung; medizinische Mosseure:in und Heilmosseure:in gem MMHmG.

Arbeiter:

Dienstkroftwogenlen ker:in ( PKW)

tD 20

Angestellle:

Verwoltungsdienst, Pflegeossistenz, medizinischer Schreibdienst, Stotionssekretqriote,

Portiere:innen mit zusötzlicher Verwendung (insbesondere Noifolldienst).

Medizinische Fochossistenz: Dos sind Personen mit zwei oder mehr Ausbildungen im

Bereich der Medizinischen Assistenzberufe LD 20 + 50% ouf LD l9

Medizinische Mosseure:in und Heilmosseure:in, die im Durchschnitt zumindest l/3 ihrer

Arbeitszeit Speziolmossogen und -onwendungen durchführen, für die zusötzliche

Speziolousbildungen erforderlich sind (zB Lymphdroinoge, Reflexzonenmossoge,

Akupunktmqssoge, Elektrotheropie).
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Anhong I

tD 19

Arbeiter:in:

Fochorbeiter:in mit einschlögigem Lehrobschluss;

Angeslellte:

Pflegeossistenz mit Kompetenzerweiierung gem $ 83 GuKG; Phormozeutisch-

koufmönnische Assistenten; EDV-Techniker mit einschlögigem Lehrobschluss; Leiter des

Reinigu n gsdienstes; medizinische Verwoltu ngsfoch kroft.

tD 18

Angestellte:

Leiter:in des Reinigungsdienstes mit Erstellung des Reinigungsplones und der
Personolbedorfsberechnung; Buchholter:in; Leiter:in des medizinischen Schreibdienstes

mit mind. zehn nochgeordneten Mitorbeitern:innen; Leiter der Aufnohmekonzlei; Leiter

der Entlossungskonzlei; Leiter der Potienten:innenverrechnung; Fochsoziolbetreuer

Altenorbeit in der Akutgeriotrie; Fochsoziolbetreuung Behindertenbegleitung;

Fochsoziolbetreuung Behindertenorbeit; Phormozeutisch-koufmönnische Assistenten bei

Zubereitung von Zytostotiko; Assistenz der klinischen Studienkoordinotoren.

tD 17

Arbeiler:in:

Houstechniker:in im Notfolldienst, dos sind Fochorbeiter:innen, die über berufsspezifische

Speziolkenntnisse über Anlogen im Kronkenhous verfügen, über die ein normoler
Fochorbeiter:innen nicht verfügt, die er zu Behebung von Notföllen regelmößig

onzuwenden hot. lm Regelfoll ist dovon ouszugehen, doss diese Voroussetzung erst noch

dreijöhriger einschlögiger Verwendung im technischen Dienst erfüllt ist. Ein Notfoll liegt vor,

wenn zur Abwendung einer gesundheitlichen Geföhrdung von Potienten:innen oder
Mitorbeitern:innen bzw zur Aufrechterholtung des Dienstbetriebes ein Schoden on einer

medizinisch-technischen oder houstechnischen Anloge (Geröt) unvezüglich behoben
werden muss.

Werkstottleiter:innen mit mindestens sieben nochgeordneten Fochorbeitern:innen und

einer Budgetverontwortung für mindesiens EUR 200.000,00 p.o.;

Angestellte:

Pflegefochossistenz; quqlifizierte Sochbeorbeiter:in, insbesondere Lohnverrechner:in
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tD 16

Arbeiter:in:

Medizintechniker:in mit Rufbereitschoft; Kronkenhoustechniker:in mit Rufbereitschoft (in

den Berufen wie zB Elektroberufe, Geböudeleittechnik, Heizung, Klimo, LÜftung und

Sonitörinstollotionen); Mediziniechniker:in im Notfolldienst, dos sind Fochorbeiter, die Über

berufsspezifische Speziolkenntnisse über Anlogen im Kronkenhous verfÜgen, Über die ein

normoler Fqchorbeiter:in nicht verfügt, die er zu Behebung von Notföllen regelmößig

onzuwenden hot. lm Regelfoll ist dovon ouszugehen, doss diese Voroussetzung erst noch

dreijöhriger einschlögiger Vewendung im technischen Diensi erfÜllt ist. Ein Notfoll liegt vor,

wenn zur Abwendung einer gesundheitlichen Geföhrdung von Potienten:innen oder

Mitorbeitern:innen bzw zur Aufrechterholtung des Dienstbetriebes ein Schoden on einer

medizinisch-technischen oder houstechnischen Anloge (Geröt) unvezÜglich behoben

werden muss.

Angeslellte:

Medizinisch-technische Fochkroft (MTF); klinische Studienkoordinotoren ohne

okodemische Ausbildung oder ohne Ausbildung zur DGKP.

LD 15

Angestellte:

Bediensiete des gehobenen Medizinisch-technischen Dienstes; Musiktheropeut:in; Mol-

und Gestoltungstheropeuten:in; Tonztheropeuten:in; Diplomiertes Gesundheits- und

Kronkenpflegepersonol; Hebomme ouf Stotion; Operotionstechnische Assistenz.

DGKPs der ollgemeinen Gesundheits- und Kronkenpflege noch sechsmonotiger

ununterbrochener Verwendung in einer setting- und zielgruppenspezifischen

Speziolisierung gem g 1/ Abs 2 Z 1 und 2 GvKG ouf einer Abteilung fÜr Kinder- und

Jugendlichenpflege oder Psychiotrischen Abteilung erholten einen Zuschlog in der Höhe

von 50 % des Differenzbetroges von LD l5 ouf LD 
,l4.

Arbeiler:in:

Medizintechniker:in mit Rufbereitschoft mit besonderen Kenntnissen durch mindestens

einjöhrige kronkenhousspezifische Tötigkeit oder besiehender einschlögiger

Berufserfohrung; Kronkenhoustechniker:in mit Rufbereitschoft (in den Berufen wie zB

Elektroberufe, Geböudeleittechnik, Heizung, Klimo, Lüftung und Sonitörinsiolloiionen) mit

besonderen Kenntnissen durch mindestens einjöhrige kronkenhousspezifische Tötigkeit

oder bestehender einschlögiger Berufserfohrung.
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tD 14

Angeslellte:

Bedienstete des gehobenen Medizinisch-technischen Dienstes mit besonderen
Aufgoben und erweiterten Fochkenntnissen oufgrund gesetzlicher Vorschriften (MTD-

Gesetz) und besonderen Kenntnissen durch mindestens dreijöhrige
kronkenhousspezifische Tötigkeit; Soziolpödogogen:in mit okodemischer Ausbildung
(ouch Fochhochschule) mit besonderen Kenntnissen durch mindestens 3-jöhrige

kronkenhousspezifische Tötigkeit; Musiktheropeut:in mit besonderen Kenntnissen durch
mindestens dre'tjöhrige kronkenhousspezifische Tötigkeit; Mol- und

Gestoltungstheropeuten:in mit besonderen Kenntnissen durch mindestens dreijöhrige
kronkenhousspezifische Tötigkeit; Tonztheropeuten:in mit besonderen Kenntnissen durch
mindestens dreijöhrige kronkenhousspezifische Tötigkeit; Sicherheitstechniker:in;

PrÜftechniker (Medizintechnik); Lehrer:in für Gesundheits- und Kronkenpflege;
Diplomiertes Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol mit setting- und
zielgruppenspezifischer Speziolisierung gem S lZ Abs 2 GuKG in einer entsprechenden
Funktion. Gleichgestellt ist Diplomiertes Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol noch
sechsmonotiger ununterbrochener Verwendung in Funktionsbereichen (OP, Anösthesie,

lntensiv, Nierenersotztheropie); Kreißzimmerhebomme; Operotionstechnische Assistenz im

Operotionssool noch dreijöhriger Tötigkeit im Operotionssool; Soziolorbeiter:in mit
obsolvierter Akodemie für Soziolorbeit oder eines einschlögigen Fochhochschulstudiums

oder einer sonstigen gleichwertigen Quolifikotion noch dem OÖ. JWG; Klinische

Studienkoordinotoren:innen mit okodemischer Ausbildung oder Ausbildung zur DGKP.

Nochstehende Dienstnehmer:innen der LD l4 erholien nochstehende Zuschlöge in Höhe

der Differenz ouf die nöchsthöhere LD l3:

Soziolorbeiter:in mit obsolvierter Akodemie für Soziqlorbeit oder eines einschlögigen
Fochhochschulstudiums oder einer sonstigen gleichwertigen Quolifikotion noch dem OÖ
JWG LD 14 +75%ouf LD t3
Lehrer:in für Gesundheits- und Kronkenpflege LD 14 + 25% ouf LD l3

tD 13

Angeslellle:

Leitende Bediensiete des gehobenen Medizinisch-technischen Dienstes mit
Vorgesetztenfunktion über mindestens drei Bedienstete des Medizinisch-technischen

Dienstes oder einschlögiger Sqnitötshilfsdienste; sind teilzeitbeschöftigte Bedienstete

unterstellt, ist diese Voroussetzung erfüllt, wenn die Summe des Beschöftigungsousmoßes

der Unterstellten mindestens I00 Wochenstunden betrögt; Prüftechniker:in
(Medizintechnik) mit vergleichborer Erfohrung von Sochverstöndigen;
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Psychotheropeut:in; Kordiotechniker:in wöhrend der Ausbildungszeit; leitende Hebomme

mit Vorgesetztenfunktion über mindestens drei bedienstete Hebommen; sind die

Unterstellten teilzeitbeschöftigt, ist die Voroussetzung erfüllt, wenn die Summe des

Beschöfiigungsousmoßes der Unterstellten mindestens 
.l00 Wochenstunden betrögi;

Stotionsschwester und Stotionspfleger (leitendes Personol von Stotionen und

eigenstöndigen Ambulonzen, wobei eine Stotion oder eigensiöndige Ambulonz vorliegt,

wenn diese ols eigenstöndige Orgonisotionseinheit geführi ist und dem leitenden

Pflegepersonol mindestens drei bedienstete Pflegekröften unterstellt sind. Sind

teilzeitbeschöftigte Pflegekröfte unterstellt, ist diese Voroussetzung erfÜlli, wenn die

Summe des Beschöftigungsousmoßes der Unterstellten mindesiens 100 Wochenstunden

betrögt).

LD 12

Angeslellte:

Psychologe:in; Sporiwissenschoftler:in; leitendes Diplomiertes Gesundheits- und

Kronkenpflegepersonol mit setting- und zielgruppenspezifischer Speziolisierung gem $ lZ

Abs 2 GuKG mit Vorgesetztenfunktion über mindestens dreibedienstete Pflegekröfte;sind

Teilzeitbeschöftigte Pflegekröfte unierstellt, ist diese Voroussetzung erfÜlli, wenn die

Summe des Beschöftigungsousmoßes der Unterstellten mindestens 
.l00 

Wochenstunden

betrögi; Kordiotechniker:in; Referent:in Kronkenhous- und Medizintechnik (der:die mit

Bouleitungen, Erstellen von Leistungsvezeichnissen, Bouprojektmonogemeni,

Anticloiming, Gerötebeschqffung und Risikomonogement betroui ist)

[D ll
Angeslellte:

Klinische:r Psychologe:in

Nochstehende Dienstnehmer:innen der LD I I erholten nochstehende Zuschlöge in Höhe

der Differenz ouf die nöchsthöhere LD l0:

Klinische:r Psychologe:in LD l1 + 75%ouf LD l0
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l. Geholtsqnsötze ob l. Jönner 2025

KH-KollV 2025
gültig ob 01.01.2025
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ENTTOHNUNGSSCHEMA I

GSt

in der Funklionslqufbohn (tD)

25 24 23 22 2'l 20 l9 18

Euro

1 2.313,8 2.353,1 2.401,7 2.460,'l 2.528,7 2.607,5 2.698,2 2.804,9

2 2.347,4 2.389,? 2.442,1 2.503,8 2.575,1 2.656,4 2.752,5 2.862,4

3 2.381,6 2.428,4 2.483,9 2.548,1 2.621,4 2.706,6 2.806,0 2.924,5

4 2.418,3 2.467,8 2.525,6 2.5?2,0 2.668,1 2.756,8 2.859,7 2.?87,0

5 2.456,2 2.507,6 2.567,5 2.635,7 2.715,1 2.807,4 2.?17,3 3.049,?

6 2.494,0 2.547,8 2.609,O 2.679,5 2.762,7 2.857,7 2.975,8 3.'l',2,2

7 2.532,4 2.587,',1 2.650,7 2.724,6 2.809,9 2.910,9 3.034,0 3.175,0

8 2.570,3 2.627,1 2.693,1 2.769,6 2.858,0 2.?66,0 3.O92,4 3.237,5

I 2.608,7 2.666,9 2.735,7 2.814,5 2.907,9 3.020,8 3.151,0 3.300,1

l0 2.646,8 2.707,2 2.778,O 2.859,3 2.?59,8 3.075,1 3.20?,3 3.363,0

il 2.685,1 2.747,3 2.820,? 2.?06,7 3.011,3 3.12?,8 3.267,3 3.424,9

12 2.724,O 2.788,6 2.863,3 2.955,9 3.062,9 3.184,3 3.325,2 3.487,4

13 2.762,7 2.829,3 2.908,6 3.004,1 3.114,1 3.238,7 3.384,0 3.549,2

14 2.801,7 2.869,2 2.954,? 3.052,9 3.165,8 3.2?3,4 3.441,7 3.61'1,6

l5 2.840,6 2.913,3 3.001,4 3.101,7 3.217,4 3.348,5 3.499,9 3.673,1
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Nochstehende Berufsgruppen erholten je noch Verwendung zu den oben unter Z

l. ongeführten Geholtsonsötzen folgenden Grundgeholtserhöhungs-zuschlog, der

ouch bei überkollektivvertroglicher Entlohnung gebÜhrt und ouf diese nicht

onzurechnen ist; ousschließlich bei Medizintechniker:in/Kronkenhoustechniker:in,

Prüftechniker:in (Medizintechnik) und Referenten:innen Kronkenhous- und

Medizintechnik können zum 3l .12.2022 bestehende einzelvertroglich vereinborte

Überzohlungen ouf die Höherreihung in der LD und den

Grundgeholtserhöhungszuschlog gem lit e ongerechnet werden (Aufsougung),

wenn diese Dienstnehmer:innen ob 0,l.01.2023 ousschließlich oufgrund der

Grundsotzeinigung ,,hondwerkliche und unterstÜtzende Verwendung" vom

19.08.2022 in eine höhere LD eingereiht werden und Anspruch ouf den

Grundgeholtserhöhungszuschlog gem lit e hoben.

o) Bedienstete der Diplomierten Gesundheits- und Kronkenpflege (DGKP) sowie der

Medizin-technischen Berufe (MTD); Hebommen; klinische Psychologen:innen;

Psychotheropeuten:innen; Musiktheropeuten:innen; Kordiotechniker:innen;

Operotionstechnische Assistenz: ob 0l .07.2015 EUR 100,00 sowie ob 0l .01.2017, ob

2

KH-KollV 2025
gültig ob 0,l.01.2025
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GSt

in der Funklionsloufbohn ([D)

17 l6 l5 'a4 13 12 lt t0

Euro

I 2.93'1,8 3.084,6 3.260,3 3.461,5 3.690,9 3.955,5 4.259,3 4.609,7

2 2.999,7 3.157,9 3.339,8 3.548,0 3.786,4 4.060,2 4.375,3 4.737,3

3 3.067,'.| 3.231,5 3.41?,2 3.633,8 3.880,8 4.164,7 4.4?1,3 4.864,6

4 3.134,7 3.304,1 3.498,5 3.720,5 3.975,4 4.269,6 4.607,8 4.?91,2

5 3.202,4 3.377,2 3.577,7 3.806,7 4.O70,6 4.374,3 4.722,8 5.118,5

6 3.269,6 3.450,4 3.656,6 3.893,3 4.165,3 4.479,2 4.837,1 5.245,8

7 3.337,2 3.522,4 3.735,5 3.980,0 4.260,1 4.584,1 4.951,0 5.372,?

8 3.404,7 3.5?5,2 3.814,9 4.066,2 4.355,1 4.688,1 5.065,5 5.500,0

? 3.471,4 3.667,? 3.8?3,6 4.152,5 4.450,2 4.79',,,6 5.',17?,6 5.627,'.|

10 3.538,4 3.740,2 3.972,8 4.239,0 4.545,6 4.8?4,8 5.294,1 5.753,8

1t 3.605,1 3.812,4 4.051,7 4.325,7 4.640,2 4.??7,6 5.408,3 5.881,4

"12 3.672,1 3.885,4 4.130,7 4.411,8 4.734,6 5.101,5 5.522,9 6.008,3

r3 3.738,7 3.957,4 4.209,4 4.4?8,2 4.827,3 5.204,5 5.636,9 6.135,3

14 3.805,7 4.030,3 4.288,3 4.585,6 4.92'1,5 5.307,3 5.751,1 6.262,5

15 3.872,7 4.102,5 4.367,3 4.671,7 5.014,6 5.411,1 5.865,4 6.389,8
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01.01.2018 und ob 0l .0i.2019 jeweils EUR 50,00; ob 01.01.2024 klinische

Studienkoordinotoren:innen mit okodemischer Ausbildung oder Ausbildung zur

DGKP.

b) Bedienstete der Foch-Soziolbetreuung in der Altenorbeit (FSB-A: ob 0l .07.2015

EUR 50,00.

c) Bedienstete der Sonitötshilfsdienste; Pflegeossistenz, Diplomierte Medizinisch-

technische Fochkröfte und Bedienstete in der Pflegehilfe (olle noch den MTF-SHD-

G); Bedienstete der Medizinischen Assistenzberufe {MABG) einschließlich

Sportwissenschoftler:innen, die in der Troiningstheropie tötig sind; zohnöztliche
Assistenz: ob 0l .07.2015 EUR 100,00

sowie ob Ol.0l.20lz EUR 50,00.

d) Ab 0l .02.2021: Medizinisch-technische Fochkröfte (stott lit c); Pflegefochossistenz;

ob 0l .01.2024 klinische Studienkoordinotoren:innen ohne okodemische Ausbildung
oder ohne Ausbildung zur DGKP: EUR 220,00.

e) Fochorbeiter:in und Arbeitnehmer:in mit quolifizierten oder leitenden Tötigkeiten im

hondwerklichen Bereich, welche in der LD l9 oder in einer entsprechend höher
bewerteten LD (numerisch niedrigere LD) eingereiht sind, dozu gehören
beispielsweise:

Fochorbeiter:in mit einschlögigem Lehrobschluss; Leiter:in des Reinigungsdienstes.

Houstechniker:in im Notfolldienst (dos sind Fochorbeiter:innen, die über
berufsspezifische Speziolkenninisse über Anlogen im Kronkenhous verfügen, über
die ein normoler Fochorbeiter nicht verfügt, die er zu Behebung von Notföllen
regelmößig onzuwenden hot. lm Regelfoll ist dovon ouszugehen, doss diese

Voroussetzung erst noch dreijöhriger einschlögiger Verwendung im technischen
Dienst erfüllt ist); Werkstottleiter:in mit mindestens sieben nochgeordneten
Fochorbeitern:innen und einer Budgetverontwortung für mindestens

EUR 200.000,00

p.o.; Medizintechniker:in; Kronkenhoustechniker:in EUR 200,00.

f) Arbeitnehmer:in in ongelernten hqndwerklichen Berufen oder unterstützenden
Verwendungen, welche in der LD 23 bis LD 20 eingereiht sind, dozu gehören
beispielsweise:

Angelernte Arbeiter:innen, insbesondere Küchenhilfskröfte, die für die Zubereitung
von Speisen die Verontwortung trogen, Hilfsorbeiter mit teilweisem Einsotz ols

Kroftfohrer, Hilfskröfte, die mit der zentrolen Durchführung und Übewochung der

KH-KollV 2025
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Abfolltrennung beschöftigt sind, Logerorbeiter:in; Housorbeiter:in, Arbeiter:in, die

selbstöndig lnstondholtungsorbeiten und kleinere Reporoturen durchfÜhren und

teilweise ols Kroftfohrer in Verwendung sind; Dienstkroftwogenlenker (PKW) EUR

125,00.

Werden Arbeitnehmer:innen in ongelernten hondwerklichen Berufen oder

unterstüizenden Verwendungen in die LD l9 oder in einer enisprechend höher

bewerteten LD (numerisch niedrigere LD) eingereiht, gebÜhrt der erhöhte

Grundgeholtserhöhungszuschlog gem Z 2 liI e.

g) Hilfsorbeiter:in im hondwerklichen Bereich oder in unterstÜtzenden

Vewendungen, welche in der LD 25 oder in der LD 24 eingereiht sind, dozu

gehören beispielsweise:

Hilfskröfte, die Tötigkeiten ohne wesentliche Anlernphose verrichten, zB

Küchenhilfskröfie in der Abwösche, Hilfskröfte für Zuorbeiten bei der

Speisenzubereitung, für Reinigungstötigkeit ohne Potienten:innenkontokt, fÜr

einfoche Gortenorbeiten wie Rosenmöhen oder Loubbeseitigung, fÜr

Botendienste, in der Wöscherei; Hol- und Bringdienste, Poiienten:innentronsport,

Reinigungskröfte, die überwiegend im Potienten:innenbereich, in

Funktionsbereichen wie OP, Ambulonz zum Einsotz kommen, Hilfskröfte mit

Potienten:innenkontokt EUR 7 5,00.

Der Grundgeholtszuschlog gem lit g) gebührt nur donn, wenn nicht der

Grundgeholtszuschlog gem lit h) gebÜhrt.

Werden Hilfsorbeiter:innen im hondwerklichen Bereich oder in unterstÜtzenden

Verwendungen in die LD 23 bis LD 20 eingereiht, gebÜhrt der erhöhte

Grundgeholtserhöhungszuschlog gem Z 2 lil f. Werden Hilfsorbeiter:innen im

hondwerklichen Bereich oder in unierstützenden Verwendungen in die LD l9 oder

in einer entsprechend höher bewerteten LD (numerisch niedrigere LD) eingereiht,

gebührt der erhöhte Grundgehqltserhöhungszuschlog gem 72lil e.

h) ob 01.04.2024: Medizinisches und pflegerisches Hilfspersonol (zum Beispiel

Bereichshelfer:in, Abteilungshelfer:in mit Potienten:innenkontokt) sowie Personolim

Potienten:innentrqnsport noch einjöhriger kronkenhousspezifischer oder

vergleichborerTötigkeii EUR 
,l80,00. 

Bei Anspruch ouf Grundgeholtszuschlog gem

lit h) gebührt kein Grundgeholtszuschlog gem lit g).

Ausschließlich der Grundgeholiserhöhungszuschlog gem 7 2liI e bis h gilt nicht

Umkleidezeiten ob.
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Der Grundgeholtserhöhungszuschlog ist Bestondteil des Grundgeholts gem den
Geholtsonsötzen Z l. Werden die Geholtsonsötze gem Z I erhöht, so erhöht sich

der Grundgeholtserhöhungszuschlog im selben Verhöltnis.

Der erhöhte Grundgeholtserhöhungszuschlog betrögt doher ob 0l .01.2025:

gem Z 2lit o) EUR 350,10,

gem Z 2lit b) EUR 70,10,

gem Z 2lit c) EUR 209,90,

gem Z 2 lit d) EUR 274,80,

gem Z 2 lit e) EUR 225,90,

gem Z 2ft f) EUR I4l ,20,
gem Z 2 lit g) EUR 84,80,

gem Z 2 lit h) (ob 01 .04.2024) EUR 186,30.

FÜr Fochorbeiter:innen und Arbeitnehmer:innen mit quolifizierten oder leitenden
Tötigkeiten im hondwerklichen Bereich, welche in der LD 19 oder in einer
entsprechend höher bewerteten LD (numerisch niedrigere LD) eingereiht sind,

wozu beispielsweise Fochorbeiter:innen mit einschlögigem Lehrobschluss, Leiter:in

des Reinigungsdienstes, Leiter:in des Reinigungsdienstes mit Ersiellung des

Reinigungsplones und der Personolberechnung, Houstechniker:in im Notfolldienst,
Werkstottleiter:in mit mindestens sieben nochgeordneten Fochorbeitern:innen und
einer Budgetverontwortung für mindestens EUR 200.000,00 p.A. und
Medizintechniker:in; Kronkenhoustechniker:in;zöhlen, gilt: Bis zum Erreichen der GSt

5 der jeweiligen LD hot der:die Dienstnehmer:in Anspruch ouf den tobellorischen
Betrog der GSt 5 der jeweiligen LD; oo Dienstnehmer:in, die om 0l .01 .2023 noch in

einer niedrigeren GSt sind, werden mit 0'1.01.2023 ouf die GSt 5 nochgezogen und
zumindest noch der GSt 5 der jeweiligen LD entlohnt, sofern sich nicht ohnedies

eine höhere GSt ergibt. Erst ob dem totsöchlichen Eneichen der 5. GSi der
jeweiligen LD rückt der:die Dienstnehmer:in wieder in eine höhere GSt vor
(Aufsougung), womit ein Mindesteinstiegsgeholt der GSt S für die oo
Dienstnehmer:in gewöhrleistet ist. Dies gilt ouch für Dienstnehmer:innen, deren
Dienstverhöltnis noch dem 3l .12.2016 und vor dem 01.01.2023 begonn. Eine

Nochzohlung für die Zeit vor dem 01.01.2023 findet dobei nicht stott.

4
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KATATOG I

gültig ob l. Jönner 2025

Kl-Artikel I
Vorrückung

Der:die Dienstnehmer:in rückt

o) von der Geholtsstufe I -5 in die jeweils nöchsthöhere vorgesehene Geholtsstufe

noch jeweils avei Johren;

b) ob Erreichen der Geholtsstufe 6 bis zur Geholtsstufe l0 in die jeweils nöchsthöhere

vorgesehene Geholtsstufe noch jeweils drei Johren;

c) ob Erreichen der Geholtsstufe i l in die jeweils nöchsthöhere vorgesehene

Geholtsstufe noch jeweils vier Johren vor.

K I - Artikel2
Zulogen

l. Gefohrenzuloge

Eine Gefohrenzuloge steht:en nochstehenden Dienstnehmern:innen im folgenden

Ausmoß zu:

o) Für Dienstnehmer:innen im Strqhlendienst, deren Dienstverhöltnis vor dem

Ol .0,l .2024 begonn, qusgenommen Reinigungspersonol monotlich EUR l6l,60;

b) für Dienstnehmer:innen im Lobor, in der Prosektur, in der lnfektionsobteilung, ouf

der Diolysestotion, in der Unfollerstversorgung. FÜr Dienstnehmer:innen, die

überwiegend in der interdisziplinören zenirolen Aufnohmestotion oder in der

interdisziplinören zentrolen ombulonfen Erstversorgungseinheit tötig sind;

Angehörige der Gesundheits- und Kronkenpflegeberufe in einer

lntensivbehondlungseinheit; Angehörige der Gesundheits- und

Kronkenpflegeberufe in einer lntensivüberwochungseinheit, wenn diese

Bestondteil einer lniensivbehondlungseinheit ist; Dienstnehmer:innen, welche
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ousschließlich oder überwiegend mit Sterilisotion beschöfiigi sind; für Diplomiertes

Kronkenpflegepersonol und Sqnitötshilfsdienste und Pflegeossistenzen ouf
dermotologischen Abteilung; für Diplomiertes Kronkenpflegepersonol, geprüftes

SHD-Personol, Operotionstechnische Assistenz, Pflegeossistenzen und
Reinigungspersonol (nicht jedoch Zubringerdienste) im OP; für Reinigungspersonol

in lsoiopenstotionen und im Sfrohlendienst sowie für Dienstnehmer:innen im

Strohlendienst, deren Dienstverhöltnis noch dem 31.12.2023 begonn; für
Dienstnehmer:innen, die mit der zentrolen Aufbereitung von Zytostotiko für dos
gesomte Kronkenhous beouftrogt sind; für Hebommen im Kreißzimmerdienst;

Dienstnehmer:innen, die in der Psychiotrie direkt om:on der Potienten:in qrbeiten;

Diplomieries Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol, Operotionstechnische
Assistenz sowie Diplomierte Medizinisch-technische Fochkröfte, die überwiegend
endoskopische Untersuchungen ossistieren; Dienstnehmer:innen, die überwiegend
ouf der Lungenobteilung beschöftigt sind; Angehörige der Gesundheits- und
Kronkenpflegeberufe, die überwiegend in einer Kinderombulonz tötig sind;

klinische Studienkoordinotoren monotlich EUR I35,lO;

c) Dienstnehmer:in in der Psychiotrie monotlich EUR 89,80

1o. Erschwerniszuloge

Diplomieries Gesundheiis- und Pflegepersonol; Pflegefochossistenz; Pflegeossistenz;

Hilfskröfie in der Pflege mit Poiienten:innenkontokt ouf internistischen und neurologischen
Bettensiotionen (klorstellend: nicht Dienstnehmer:innen ouf Akutgeriotrie und
Remobilisotion) erholten eine Erschwerniszuloge von monotlich EUR 67,60.

Dienstnehmern:innen, die Anspruch ouf eine Gefohrenzuloge hoben, gebührt keine
Erschwerniszuloge.

2. Nochtdienslzuloge

FÜr die in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr geleisieten Nochtdienste gebührt pro

ongefongener Nochtdienststunde eine Nqchtdienstzuloge von EUR 6,13;

für die Pflegefochossistenz EUR 7,OO;

und fÜr dos Diplomierte Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol und Medizinisch-

technische Dienste betrögt die Nochtdienstzuloge hingegen pro ongefongener
Nochtdienststunde EUR 7,88.
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Für Nochtdienste, für welche Überstundenentlohnung oder Überstundenpouschole

bezohlt wird, entföllt die Zohlung einer Nochtdienstzuloge.

3. Bereitschoftszuloge

o) Für Rufbereitschoftsdienste gem S 12 gebÜhrt eine Zuloge von derzeit

EUR 46,75

einmol für begonnene zwölf Stunden.

Föllt wöhrend des Bereitschoftsdiensies effektive Arbeit on, ist die dofÜr

oufgewendete Zeit ols Arbeitszeit vollzu entlohnen.

b) Bei Bereitschoftsdiensten im Hous gem S l3 gebÜhren 80 % des

Normolgrundstundenlohnes und eine Bereitschoftszuloge von derzeit

EUR 37,40

für die Bereitschoft wöhrend der Nochtzeit; om Tog nur donn, wenn der

Bereitschoftsdienst mindestens sechs Stunden gedouert hot. Die Nocht wird dezeit

von l9:OO Uhr bis 02:00 Uhr gerechnet. Föllt wöhrend des Bereitschofisdienstes

effektive Arbeit on, ist die dofür oufgewendete Zeit ols Arbeitszeit vollzu entlohnen.

4. Alleinverdienerzuloge

Eine Alleinverdienezuloge im monotlichen Ausmoß von dezeit EUR 15,50

gebührt jedem:r Dienstnehmer:in, der nochweisbor verheirotet ist und im gemeinsomen

Housholt mit seinem:r Eheportner:in lebt. Geht der:die Eheportner:in einem eigenen

Unterholtsverdienst noch, donn gebührt diese Alleinverdienezuloge nicht, es sei denn,

doss dos Einkommen des:der Eheportners:in den soziolversicherungsfreien Betrog nichi

übersteigt.

Die Alleinverdienezuloge gebührt ferner Dienstnehmern:innen,

o) die unverheiroiet und gesetzlich zum Unterholt eines in ihrem Houshqlt lebenden

ehelichen, unehelichen oder Adoptivkindes verpflichtet sind;

b) deren Ehe geschieden, oufgehoben oder für nichtig erklört wurde, wenn sie

gesetzlich für den:die frühere:n Ehegotten:in zur Unterholtsleistung verpflichtei sind.

KH-KollV 2025
gültig ob 01.01.2025
Orden/ I (Version 23.04.20251

59



Anhong I

5. Kinderzuloge

Die Dienstnehmer:innen erholten für eheliche, uneheliche, Adoptivkinder und Stiefkinder,

für letztere nur, wenn diese im eigenen Housholt des:der Dienstnehmers:in leben, ober für
olle vorgenonnten Kinder nur wenn Anspruch ouf Auszohlung der stootlichen
Fomilienbeihilfe besteht und für die sie selbst gesetzlich unterholtspflichiig sind, eine
Kindezuloge von dezeit pro Kind und Monot EUR l S,7O.

Der Anspruch ist der Kronkenhousverwoltung durch Vorloge einer omtlichen
Bescheinigung nochzuweisen. Wenn Voter und Mutter des betreffenden Kindes in der
gleichen Kronkenonstolt beschöftigt sind, gebührt die Kindezuloge nur einem der
Elternteile. Die Kindezuloge ist ouch donn weiter zu gewöhren, wenn der:die
Dienstnehmer:in keinen Anspruch ouf Zuschuss zum Kronkengeld mehr hot.

5 o) Housholtsbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die eine Kindezuloge lt. KollV beziehen, hoben ouch Anspruch ouf
eine Housholtsbeihilfe. Diese Beihilfe betrögt dos Doppelte jenes Betroges, der pro

Kolenderholbjohr on Kindezuloge gebührt. Die Housholtsbeihilfe wird jeweils im Juni und
im Dezember eines jeden Johres ousbezohlt. Die Housholtsbeihilfe betrögt für jedes Kind

im Holbjohr höchstens EUR 210,00/brutto.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Housholtsbeihilfe.

5 b) Geburlenbeihilfe

Dienstnehmer:innen erholten onlösslich der Geburt eines Kindes (oder der Adoption eines

noch nicht dreijöhrigen Kindes), noch Vorloge der Geburtsurkunde (bzw des

Gerichtsbeschlusses mit dem die Adoption bewilligtwurde) eine Geburtenbeihilfe in Höhe

von einmolig EUR 250,00 brutto.
Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch quf die Geburtenbeihilfe.

5 c) Schulbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die im Dezember des jeweiligen Johres Anspruch quf Kinderzuloge

It. KollV hoben, hoben zusötzlich Anspruch ouf Schulbeihilfe wie folgt:
lm 6. und ]0. Lebensjohrdes Kindes: EUR 45,00/Kind;

vom '15. bis zum vollendeten 18. Lebensjohr: EUR 52,50/Kind;
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vom 19. bis zum vollendeten 25. Lebensjohr: EUR 150,00/Kind.

Die Schulbeihilfe gebührt einmoljöhrlich und wird im Dezember ousbezohlt.

Sind beide Eliernteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Schulbeihilfe.

6. Sonn'und Feiertogszuloge

Eine Sonn- und Feiertogszuloge gebührt jenen Dienstnehmern:innen, welche on Sonn-

und Feiertogen im Wechseldienst Dienstleistungen venichten. Diese Zuloge betrögt

dezeit pro Stunde

o) für Bedienstete der Sonitötshilfsdienste, der

Verwoltungspersonol und die übrigen Hilfsdienste

Pflegeossistenz,

EUR

dqs

7,65;

b) für die Pflegefochossistenz EUR 8,91:

c) für dos Diplomierte Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol, fÜr Hebommen und

die Medizinisch-technischen Dienste EUR 10,20.

7. Vertrelungszuloge

Eine Vertretungszuloge von EUR 19,40

pro Vertretungstog gebührt jenen Bediensteten, die zv Vertretung einer

Stotionsschwester oder eines Stotionspflegers bestellt sind, sofern der Vertreter in einer

nummerisch höheren LD eingestuft ist ols der Vertretene.

8. Kreißzimmerzuloge

Hebommen, deren Dienstverhöltnis vor dem 01.02.2021 begonnen hot und die im

Kreißzimmer tötig sind, gebührt eine Kreißzimmezuloge von monotlich (12 mol jöhrlich)

EUR 54,60.

Die Kreißzimmezuloge erhöht sich noch einjöhriger Einorbeitungszeit ouf monotlich

(zwölfmoljöhrlich) EUR ]09,10'

Diese Zuloge isi storr und nicht volorisierbor
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?. Leitungszuloge

Dienstnehmer:innen mit Grundgeholtserhöhungszuschlog gem Entlohnungssch emo I 7 2,

deren Einreihung im Einreihungsschemo I von der Ausübung einer Leitungsfunktion

obhöngt, erholten eine Leitungszuloge von monotlich

bei bis zu l5 untersiellten Plonstellen/Diensiposten (Vollzeitöquivolente) EUR 146,30;

bei l6 bis 30 unterstellten Plonstellen/Dienstposten (Vollzeitöquivolente) EUR ,l80,40;

bei mehr ols 30 unterstellten Plonstellen/Dienstposten (Vollzeitöquivolente) EUR 214,40.

10. Einspringzuloge/Einspringfreizeit (ob01.05.2025)

r0.l Dem:der Dienstnehmer:in gebührt eine Einspringzuloge für einen vom Dienstplon

obweichenden Anwesenheitsdienst (Einspringdienst) ous folgenden Gründen:

- bei Erkronkung, Quorontöne, Pflegefreistellung, vozeitigem Mutterschutz,

Groviditöt oder Sonderfreizeit gem $ 26 lit f bis i eines:r ondere:n
Dienstnehmers:in

- oufgrund eines in der Arbeitgebersphöre liegenden Grundes (zum Beispiel

U nterplonung, zusötzlicher Dienstbedorf)

o) Die Einspringzuloge beirögt EUR 88,56

wenn der:die Dienstnehmer:in einen zusötzlichen Anwesenheitsdienst leistet

(zusötzliches Hereinkommen), ein Wechsel zwischen Tog- und Nochtdienst bzw

umgekehrt oder zwischen avei Wochentogen stottfindet.

b)
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Wenn sich die Loge eines geplonten Anwesenheitsdienstes um mindestens uvei
Stunden veröndert (Dienstverschiebung) oder sich der geplonte
Anwesenheitsdienst um mindestens zweiStunden verlöngert (Dienstverlöngerung),

erholten Dienstnehmer:innen im Wechseldienst, Dienstnehmer:innen die einen

Grundgeholtserhöhungszuschlog erholten, medizinische Verwoltungsfochkröfte

und phormozeutisch-koufmönnische Assistenten eine Einspringzuloge in Höhe von

EUR 59,04.

Eine Einspringzuloge gebührt nicht bei Einsotz in Rufbereitschoft

10.2 Wird ein Einspringdienst ouf mehr ols eine:n Dienstnehmer:in oufgeteilt, erholten
diese jeweils die volle Einspringzuloge. Keine Einspringzuloge gebührt beiaarischen

zwei Dienstnehmern:innen vereinbortem Diensttousch, der jedenfolls der
Zustimmung der Dienstgeberin bedorf.
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lO.3 Die Einspringzuloge wird beiTeilzeitkröften nicht oliquotiert. Die Einspringzuloge wird

wie Zulogen künftig volorisiert.

10.4 Für Einspringdienste, für die die Einspringzuloge gem l0.l lit o gebÜhrt, konn der

Dienstnehmer:in olternotiv zur Einspringzuloge Einspringfreizeit wöhlen. Die Wohl

des:der Dienstnehmers:in, ob die Einspringzuloge oder Einspringfreizeit

beonsprucht wird, ist vom:von der Dienstnehmer:in zweimol jöhrlich im Vorous bis

spötestens 30.06. und 3l .12. für dos nöchstfolgende Kolenderholbjohr zu treffen,

onderenfolls gelongt die Einspringzuloge zur Auszohlung. Diese Einspringfreizeit wird

im Einvernehmen zwischen Dienstnehmer:in und Dienstgeberin konsumiert. Kommt

ein Einvernehmen nicht binnen drei Monoten zustonde, konn der:die

Dienstnehmer:in die Einspringfreizeit einseitig in der Übernöchsten

Dienstplonperiode wöhlen, oußer zwingende betriebliche Erfordernisse stehen

dem entgegen. ln letzterem Foll ist den Verhondlungen der Betriebsrot

beizuziehen. Die Einspringfreizeit wird mit dreistunden pro Einspringdienst

(unobhöngig von der individuellen Einstufung bzw vom individuellen Verdienst)

vereinbort. Die Einspringfreizeit gilt ols nicht konsumiert, wenn der:die

Dienstnehmer:in in der Zeit der vereinborten Einspringfreizeit im Kronkenstond

ist.

Bei Beendigung des Dienstverhöltnisses ist die nicht konsumierte Einspringfreizeit ouf

Bosis des Normolgrundstundenlohnes l:l obzugelfen. Wird ein Einspringdienst ouf

mehr ols eine:n Dienstnehmer:in oufgeteilt, erholten der:die einspringende:n

Dienstnehmer:in jeweils die volle Einspringfreizeit (onolog der Einspringzuloge; 10.2).

Keine Einspringfreizeit gebührt bei zwischen zwei Diensinehmern:innen

vereinbortem Diensttousch (der jedenfolls der Zustimmung der Dienstgeberin

bedorf; onolog 10.2); die Einspringfreizeit wird bei Teilzeitkröften nicht oliquotiert

(onolog 10.3).

11. Sonderfunktionszuloge

Diplomiertes Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol; Pflegefochossisienz;

Pflegeossistenz; Hebommen, Medizinisch-technischer Dienst und Medizinische

Assistenzberufe, die noch Abschluss der dofür vorgesehenen Ausbildung von der

Dienstgeberin zur Ausübung nochstehender Sonderlunktionen bestellt sind, erholten fÜr

die Douer der Bestellung eine Sonderfunktionszuloge von EUR 121,10

monotlich.
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Die Sonderfunktionszuloge gebührt im jeweiligen Ausmoß der Bestellung für die Funktion

im Verhöltnis zur Vollzeitbeschöftigung. Die Bestellung hot durch schriftliche Vereinborung
unter Bezugnohme ouf diese Bestimmung des Kollektivvertrogs zu erfolgen. Die Bestellung

erfolgt im Ausmoß von mindestens 25% zum Vollzeitöquivolent. Bislong einzelvertroglich

für dieselbe Funktion vereinborte Übezohlungen werden ouf diese Sonderfunktionszuloge

ongerechnei.

Diobetes- und Ernöhrungsberotung

Überleitungs-/Übergongspflege (Cose- und Core Monogement)

Breost Core Nurse

Demenz/Delir-Pflege im Konsiliordienst

Polliotivteom im Konsiliqrdienst

Sicherheit und Deeskolqtion

Kinösthetik-Troin er:in

Stillberotung

Proxisonleitung und/oder Mentor:innen

Kontinenzberotung (befristet bis Stomoousbildung verfügbor ist)

Schmezpfleger:in (Poin-Nurse)

Lehrpersonol

'12. Pooldienstzuloge

Diplomierte Gesundheits- und Kronkenpflegekröfte und Pflegefochossistenz, die einer

eigenstöndigen Orgonisotionseinheit für Pooldienste zugeordnet sind und stotions- und

bzw oder obteilungsübergreifend eingesetzt werden können, erholten eine monotliche

Pooldienstzuloge von monotlich EUR 310,50.

Diese Zuloge gilt befristet bis 3l .12.2025

KH-KollV 2025
gültig ob 01.01.2025
Orden/ I (Version 23.04.20251

64



Anhong I

K I - Artikel3
Zusqtzurloub

Medizinisch-technisches Personol im Röntgen und lnstituten fÜr Nukleormedizin erholten

einen jöhrlichen Zusotzurloub von vier Werktogen. Einen Zusotzurloub im selben Ausmoß

erhölt dos Medizinisch-technische Personol im Hezkothetedobor folgender

Kronkenhöuser: Ordensklinikum Linz Elisobethinen, Ordensklinikum Linz Bormherzigen

Schwestern, Klinikum Wels - Grieskirchen.

Betrögt die durchgehende Verwendung in den genonnten Einheiten weniger ols zwölf

Monote, so gebührt der Zusotzurloub oliquot.

K I - Artikel4

Normolgrundstu ndenlohn

Als Normolgrundstundenlohn gilt l/lZ3 des Entgelts des Entlohnungsschemos

zuzüglich der Alleinverdienezuloge, Kindezuloge und Gefohrenzuloge.

Für Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis zwischen 30.06.2004 und 0l .01.2014

begonnen hot und Dienstnehmer:innen, die gem Anhong lV ouf die Anwendung

des Anhonges I optiert hoben, gilt ousschließlich für die Berechnung der

Überstundenentlohnung ols Normolgrundstundenlohn 1/169 des Entgelts des

Entlohnungsschemos zuzüglich der Alleinverdienezuloge, Kindezuloge und

Gefohrenzuloge.

Für Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis noch dem 31 .12.2013 begonnen

hot, gili ousschließlich für die Berechnung der Überstundenentlohnung ols

Normolgrundstundenlohn I /173,2 des Entgelts des Entlohnungsschemos zuzÜglich

der Alleinverdienezuloge, Kindezuloge und Gefohrenzuloge'

2.

3
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K I - Artikel5
Sonderzohlungen

Urloubsgeld und Weihnochtsremunerotion berechnen sich noch dem Grundbezug
zuzüglich folgender Zulogen:

Alleinverdienezuloge, Kindezuloge, Leiiungszuloge, Sonderfunkiionszuloge,

Pooldienstzuloge

Kl-Artikel6
Fohrtkoslenzuschuss und Eigenqnteil

(für FKZ olt)

Der Fohrtkosteneigenonteil, den der:die Diensinehmer:in selbst zu trogen hot,
betrögt monotlich EUR

Die Höhe des Fohrtkostenzuschusses ist mit EUR

monotlich limitiert.

Kl-Artikel 7

Kilomelergeld

Dos Kilometergeld betrögt pro Kilometer

11,7.

r 10,8

EUR O,5O
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K I - Artikel8
Vergütun gssötze f ür Personolverpflegu ng

Frühstück EUR 1,20;

Mittogessen EUR 3,18;

Abendessen EUR 
,|,46
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Kl-Artikel9
Entgelt der Ferioloushilfen

Der Entgeltonspruch der Ferioloushilfen betrögt einschließlich oller Zulogen,

Sondezohlungen und Urloubsobfindung pro Monot im Pouschole unter Zugrundelegung

einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeii von 40 Stunden brutio EUR 1.268,87.

Die monotliche Pouscholentschödigung erhöht sich für den nöchstfolgenden und olle

dorouffolgenden Ferioleinsötze der gleichen Person im gleichen Kronkenhous ouf

brutto EUR 1.435'71.

Die Vereinborung niedrigerer Entschödigungssötze ist mit Zustimmung des Betriebsrotes

zulössig.

Kl-Artikel l0
Vorübergehende höhenryerlige Venrendung

Wird ein:e Dienstnehmer:in nur vorübergehend zu Arbeiten herongezogen, die von

einem:r Dienstnehmer:in einer höheren Funktionsloufbohn versehen werden, gebÜhrt ihm

für die Douer dieser Verwendung der Monotsbezug der höheren Funktionsloufbohn, wenn

die vorübergehende Verwendung ununterbrochen lönger

oufeinonderfolgende Kolendertoge douert und

ols 29

2. es sich nicht um die Zeit einer Vertretung eines:r ouf Urloub befindlichen

Dienstnehmers:in hondelt.
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gültig ob l. Jönner 2025

Gültig für Dienstnehmer:innen ousgenommen Kindergörtner:innen und

Kindergortenhelfer:innen, deren Dienstverhölinis vor dem 01 .O7 .2004 begonnen hot.

EINSTUFUNGSSCHEMA II

Angeslellle

o) Dienstnehmer:innen mit okodemischem Grod und einer ihrer Ausbildung ent-
sprechenden Verwendung.

b) Gehobene Medizinisch-technische Dienste, quolifizierte Verwoltungs- und

technischer Dienst, für den in der Regel Reifeprüfung erforderlich ist.

c) Diplomieries Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol, Medizinisch-technischer

Fochdienst ohne die Voroussetzung der Einstufung in Verwendungsgruppe b),

Prosekturgehilfen, quolifizierter Konzleidienst, phormozeutisch-koufmönnische

Assistenten:innen.

d) Stotionsgehilfen:innen, Sonitötshilfsdiensi noch Absolvierung des Soniiöis-

hilfsdienstlehrgonges und obgelegter Prüfung, Pflegeossistenz, Konzleidienst;

Portiere:innen und Telefonisten:innen, soweit im Angestelltenverhöltnis.
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EINSTUFUNGSSCHEMA II

Arbeiler:in

p1 Stellvertreter:in des Betriebsleiters oder Leiter von Teoms mit mindestens fÜnf

Personen oder Professionisten, welche Helfer für ihre Tötigkeit benötigen.

p2 Bediensiete mit vielseitiger und quolifizierter Verwendung ols Professionisten

p3 Professionisten:innen, Kroftfohrer:in, Kesselwörter:in, ongelernte Heizer:in,

Telefonisten:innen, Portiere:innen.

Professionisten:innen mit fünf Berufsjohren sind in p2 einzureihen.

p4 Nöher:innen, ongelernte Köche:innen, Beschließer:innen, ongelernte

Görtner:innen, ungelernte Arbeitskröfte in hondwerklicher Verwendung.

Die Dienstnehmer:innen in p4 werden noch zehn ununterbrochenen Dienstjohren

in derselben Anstolt in p3 umgereiht.

p5 Hilfspersonol.

Die Dienstnehmer:innen in p5 werden noch zehn ununterbrochenen Dienstjohren

in derselben Anstolt in p4 umgereiht.

Eine Umreihung noch den vorstehenden Bestimmungen ist fÜr dieselbe Person nur einmol

zulössig.

Professionisten sind Dienstnehmer:innen, die noch bestondener LehrobschlussprÜfung im

erlernten Beruf tötig sind.
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ENTTOHNUNGSSCHEMA II

für Angeslellte

l. Geholtsonsötze ob l. Jönner 2025

Entlohnungsgruppe

E.St o b c d e E.St

I 2.961,7 2.409,6 2.198,5 2.131,7 2.065,2 1

2 3.031.4 2.458,3 2.236,7 2.161,4 2.082,0 2
3 3.101,3 2.508,3 2.274,8 2.191,0 2.098,6 3
4 3.171,3 2.559,1 2.313,1 2.220,5 2.115,3 4
5 3.241,3 2.612,1 2.351,1 2.250,2 2.13'1,7 5
6 3.31 1,6 2.666,9 2.390,2 2.279,7 2.148,9 6

7 3.429,8 2.724,7 2.432,2 2.309,2 2.165,3 7
I 3.549,1 2.782,9 2.474,7 2.339,6 2.182,2 8
9 3.667,1 2.864,9 2.517,7 2.368,4 2.198,7 9

r0 3.784,5 2.954,8 2.560,9 2.400,5 2.215,6 r0
lt 3.903,2 3.074,0 2.607,3 2.432,7 2.232,4 ll
12 4.020,8 3.193,3 2.654,2 2.465,5 2.249,2 12
l3 4.139,0 3.312,8 2.702,9 2.499,3 2.265,6 l3
14 4.257,4 3.431,0 2.752,8 2.532,6 2.282,4 14
I5 4.375,3 3.549,4 2.802,9 2.566,9 2.299,1 r5
l6 4.529,7 3.667,4 2.852,8 2.602,',1 2.315,9 l6
17 4.683,9 3.786,5 2.906,5 2.638.3 2.332,4 ',7
r8 4.835,6 3.903,6 2.961,7 2.675,1 2.349,1 18
r9 4.987,9 4.022,4 3.016,7 2.714,1 2.366,0 l9
20 5.139,9 4.140,0 3.07I,8 2.752,8 2.383,6 20
21 5.292,6 4.258,5 3.190.8 2.791,7 2.401,7 21

Nochstehende Berufsgruppen erholten je noch Verwendung zu den oben unter Z

l. ongeführten Geholtsqnsötzen folgenden Grundgeholtserhöhungs-zuschlog, der
ouch bei überkollektivvertroglicher Entlohnung gebührt und ouf diese nicht
qnzurechnen ist:

o) Bedienstete der Diplomierten Gesundheits- und Kronkenpflege (DGKP) sowie der
Medizin-technischen Berufe (MTD); Hebommen; klinische Psychologen:innen;

Psychotheropeuten:innen; Musikiheropeuten:innen, Kordiotechniker:innen: ob

KH-KollV 2025
gültig ob 01.0.l.2025
Orden/ I (Version 23.04.202511
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01.07.2015 EUR 
.l00,00 

sowie ob Ol.0l.20lZ, ob 0,l.01 .2018 und ob 01.01 .2019 jeweils

EUR 50,00.

b) Bedienstete der Fochsoziolbetreuung in der Altenorbeit (FSB-A) ob 0l .07.2015

EUR 5O,OO

c) Bedienstete der Sonitötshilfsdienste, Pflegeossistenz, Diplomierte Medizinisch-

technische Fochkröfte und Bedienstete in der Pflegehilfe (olle noch den MTF-SHD-

G), Bedienstete der Medizinischen Assistenzberufe (MABG) einschließlich

Sportwissenschoftler:innen, die in der Troiningstheropie iöiig sind, zohnöztliche

Assistenten:innen ob 0l .07.2015 EUR 100,00

sowie ob 01.01.201l EUR 50,00.

d) Ab 0l .02.2021: Medizinisch-fechnische Fochkröfte (siott lit c): EUR 22O,OO.

e) Ab 0l .02.2021: Diplomiertes Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol (DGKP),

Hebommen zusötzlich EUR 100,00.

f) Ab 01.02.2021: Pflegeossistenz mit Kompetenzerweiterung gem S 83 GuKG

zusötzlich zu lit c EUR 50,00.

g) Ab 01.04.2024: Medizinisches und pflegerisches Hilfspersonol (zum Beispiel

Bereichshelfer:in, Abteilungshelfer:in mit Potienten:innenkontokt) sowie Personolim

Potienten:innentronsport noch einjöhriger kronkenhousspezifischer oder

vergleichborer Tötigkeit EUR 98,10.

3. Der Grundgeholtserhöhungszuschlog ist Bestondteil des Grundgeholts gem den

Geholtsonsötzen Z l. Werden die Geholtsonsötze gem Z I erhöht, so erhöht sich

der Grundgeholtserhöhungszuschlog im selben Verhöltnis.

Der erhöhte Grundgeholtserhöhungszuschlog betrögt doher ob 0l .01.2025:

gem Z 2 lit o) EUR 350,10

gem Z 2lit b) EUR 70,10,

gem Z 2lit c) EUR 209,90,

gem Z 2 lit d) EUR 274,80,

gem Z 2 lit e) EUR 124,80,

gem Z 2lit f) EUR 62,50,

gem Z 2 lit g) EUR 101,50.

KH-KollV 2025
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Geholtsonsötze ob 1. Jönner 2025

KH-KollV 2025
gültig ob 01.01.2025
Orden/ I (Version 23.04.20251

ENTLOHNUNGSSCHEMA II

für Arbeiler:innen

Enllohnungsgruppe

Entloh-
nungs-
slufe

pl p2 p3 p4 p5
Entloh-
nungs-
slufe

1 2.207,0 2.173,3 2.140,0 2.106,3 2.072,3 I
2 2.245,1 2.206,4 2.169,4 2.129,2 2.089,7 2
3 2.283,8 2.239,6 2.199,1 2.152,9 2.106,4 3
4 2.322,4 2.272,3 2.229,1 2.176,0 2.123,6 4
5 2.360,8 2.305,2 2.259,9 2.199,1 2.140,2 5
6 2.401,2 2.339,2 2.288,9 2.222,6 2.156,7 6

7 2.443,7 2.371,4 2.317,9 2.245,6 2.173,6 7
8 2.486,7 2.406,2 2.347,8 2.268,9 2.190,8 I
9 2.530,8 2.442,9 2.378,0 2.292,1 2.207,3 9
t0 2.574,5 2.480,6 2.410,6 2.315,9 2.224,2 r0
ll 2.620,9 2.517,5 2.443,2 2.338,9 2.241,1 ll
12 2.668,2 2.554,7 2.476,7 2.362,3 2.258,5 12
r3 2.718,6 2.593,9 2.510,1 2.386,7 2.275,1 l3
14 2.769,2 2.634,8 2.543,7 2.411,8 2.291,8 14
t5 2.819,5 2.675,1 2.578,5 2.437,9 2.308,9 15
l6 2.870,6 2.718,4 2.614,1 2.464,4 2.325,1 r6
17 2.925,8 2.761,8 2.650,8 2.490,4 2.342,5 '47

r8 2.981,4 2.804,6 2.688,7 2.516,6 2.359.3 r8
r9 3.037,3 2.848,3 2.728,3 2.543,1 2.376,3 l9
20 3.092,5 2.893,1 2.766,8 2.569,7 2.394,9 20
21 3.147,4 2.941,8 2.806,2 2.598,1 2.413,6 21
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KATATOG II

gültig ob l. Jönner 2025

K ll- Artikel I

Vorrückung

Der:die Dienstnehmer:in rücki noch jeweils zwei Johren in die nöchsthöhere fÜr ihn

vorgesehene Entlohnungsstufe vor.

K ll- Artikel2
Zulogen

1. Erschwerniszuloge

Eine Erschwerniszuloge steht nochfolgende:n Dienstnehmern:innen in folgendem Ausmoß

ZU

o) Diplomiertes Kronkenpflegepersonol, Personol des Medizinisch-technischen

Dienstes, geprüftes Sonitötshilfsdienstpersonol, Pflegeossistenz, soweit sie im
Kronkenpflegedienst oder in der Zentrolsterilisotion tötig sind, monotlich

EUR 186,10;

die Erschwerniszuloge gem lit o gebührt nur donn, wenn nicht eine

Erschwerniszuloge gem lit e gebührt.

b) Schreibkröfte (ohne Rücksicht ouf Quolifikotion

Verwendungsgruppe), Portiere:innen monotlich

und Einstufung

EUR

in der

38,r0;

c) Dienstnehmer:in, welche in der Küche einschließlich Spüle tötig sind, monotlich

EUR 70,90;

d) Dienstnehmer:in in der Büglerei und Dienstnehmer:in, die regelmößig zut

Müllverbrennung eingeteilt sind oder überwiegend im Hol- und Bringdienst tötig

sind, monotlich EUR 40,50.
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e) Diplomiertes Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol sowie Pflegeossistenz ouf
internistischen und neurologischen Bettenstotionen (klorstellend: nicht

Dienstnehmer:innen der Akutgeriotrie und Remobilisotion) monotlich EUR 253,80

Pflegefochossistenz und Hilfskröfte in der Pflege mit Potienten:innenkontokt ouf
internisiischen und neurologischen Bettenstotionen (klorstellend: nicht

Dienstnehmer:innenoufAkuigeriotrieundRemobilisotion) monotlich EUR

67,60

Dienstnehmern:innen, die Anspruch ouf eine Gefohrenzuloge hoben, gebührt keine

Erschwerniszuloge gem lit e und lit f.

2. Gefohrenzuloge

Eine Gefohrenzuloge steht nochstehenden Dienstnehmern:innen im folgenden Ausmoß

o) Für Dienstnehmer:innen - ousgenommen Reinigungspersonol - im
Strohlendienst monotlich EUR 161,60

b) Für Dienstnehmer:innen im Lobor, in der Prosektur, in der lnfektionsobteilung, ouf
der Diolysestotion, in der Unfollerstversorgung. Für Dienstnehmer:innen, die
überwiegend in der interdisziplinören zentrolen Aufnohmestotion oder in der
interdisziplinören zentrolen ombulonten Erstversorgungseinheit tötig sind;

Angehörige der Gesundheiis- und Kronkenpflegeberufe in einer

lntensivbehondlungseinheit; Angehörige der Gesundheits- und

Kronkenpflegeberufe in einer lntensivüberwochungseinheit, wenn diese

Bestondieil einer lntensivbehondlungseinheit ist; Diensinehmer:innen, welche
ousschließlich oder überwiegend mit Sterilisotion beschöftigt sind; für Diplomiertes

Kronkenpflegepersonol und Sonitötshilfsdienste und Pflegeossistenzen ouf

dermotologischen Abteilung; für Diplomiertes Kronkenpflegepersonol, geprüftes

SHD-Personol, Pflegeossistenzen und Reinigungspersonol (nicht jedoch

Zubringerdienste) im OP; für Reinigungspersonol in lsotopenstotionen und im

Sirohlendienst; für Dienstnehmer:innen, die mit der zentrolen Aufbereitung von

Zytostofiko für dos gesomte Kronkenhous beouftrogt sind; für Hebommen im

Kreißzimmerdienst; Dienstnehmer:innen, die in der Psychiotrie direkt om
Potienten:innen orbeiten; Diplomiertes Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol

sowie Diplomierte Medizinisch-technische Fochkröfie, die überwiegend
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endoskopische Untersuchungen ossistieren; Dienstnehmer:innen, die Überwiegend

ouf der Lungenobieilung beschöftigt sind; Angehörige der Gesundheits- und

Kronkenpflegeberufe, die überwiegend in einer Kinderombulonz tötig sind;

monotlich EUR 135,10;

c) Dienstnehmer:innen in der Psychiotrie monoilich EUR 89,80

3. Nqchtdienslzuloge

Für die in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr geleisteten Nochtdienste gebÜhrt pro

ongefongener Nochtdienststunde eine Nochtdienstzuloge von EUR 6,,l3;

für den Kronkenpflegefochdienst und Medizinisch-technische Dienste betrögt die

Nochtdienstzuloge hingegen pro ongefongener Nochtdienststunde EUR 7,88.

Für Nochtdienste, für welche Überstundenentlohnung oder Überstundenpouschole

bezohlt wird, entföllt die Zohlung einer Nochtdienstzuloge.

4. Bereilschoflszuloge

o) Für Rufbereitschoftsdienste gem S l2 gebÜhrt eine Zuloge von dezeit
EUR 46,75

einmol für begonnene zwölf Stunden.

Föllt wöhrend des Bereitschoftsdienstes effektive Arbeit on, ist die dofÜr

oufgewendete Zeit ols Arbeitszeit vollzu entlohnen.

b) Bei Bereitschoftsdiensten im Hous gem S l3 gebÜhren 80 % des

Normolgrundstundenlohnes und eine Bereitschoftszuloge von dezeit
EUR 37,40

für die Bereitschoft wöhrend der Nochtzeit; om Tog nur donn, wenn der

Bereitschoftsdienst mindestens sechs Stunden gedouert hot. Die Nocht wird dezeit

von l9:00 Uhr bis 0Z:00 Uhr gerechnet. Föllt wöhrend des Bereitschoftsdienstes

effektive Arbeit on, ist die dofür oufgewendete Zeit ols Arbeitszeit vollzu entlohnen.

5. Alleinverdienerzuloge

Eine Alleinverdienezuloge im monotlichen Ausmoß von dezeit

KH-KollV 2025
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gebÜhrt jedem:r Dienstnehmer:in, der nochweisbor verheirotet ist und im gemeinsomen
Housholt mit seinem Eheportner lebt. Geht der Eheportner einem eigenen
Unterholtsverdienst noch, donn gebührt diese Alleinverdienezuloge nicht, es sei denn,
doss dos Einkommen des Eheportners den soziolversicherungsfreien Betrog nicht
übersteigt.

Die Alleinverdienerzuloge gebührt ferner Dienstnehmern:innen

o) die unverheirotet und gesetzlich zum Unterholt eines in ihrem Housholt lebenden
ehelichen, unehelichen oder Adoptivkindes verpflichtet sind;

b) deren Ehe geschieden, oufgehoben oder für nichtig erklört wurde, wenn sie

gesetzlich für den früheren Ehegotten zur Unterholtsleistung verpflichtet sind.

6. Kinderzuloge

Die Dienstnehmer:innen erholten für eheliche, uneheliche, Adoptivkinder und Stiefkinder,

fÜr letztere nur, wenn diese im eigenen Housholt des:r Dienstnehmers:in leben, ober für
olle vorgenonnten Kinder nur wenn Anspruch ouf Auszohlung der stootlichen
Fqmilienbeihilfe besteht und für die sie selbst gesetzlich unterholtspflichtig sind, eine
Kindezuloge von dezeit pro Kind und Monot EUR 15,70.

Der Anspruch ist der Kronkenhousverwoltung durch Vorloge einer omtlichen
Bescheinigung nochzuweisen. Wenn Voter und Mutter des betreffenden Kindes in der
gleichen Kronkenonstolt beschöftigt sind, gebührt die Kindezuloge nur einem der
Elternteile. Die Kindezuloge ist ouch donn weiter zu gewöhren, wenn der:die
Dienstnehmerin keinen Anspruch ouf Zuschuss zum Kronkengeld mehr hot.

6 o) Houshollsbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die eine Kindezuloge lt. KollV beziehen, hoben ouch Anspruch ouf
eine Housholtsbeihilfe. Diese Beihilfe betrögt dos Doppelte jenes Betroges, der pro

Kolenderholbjohr on Kindezuloge gebührt. Die Housholtsbeihilfe wird jeweils im Juni und
im Dezember eines jeden Johres ousbezqhlt. Die Housholtsbeihilfe betrögt für jedes Kind

im Holbjohr höchstens EUR 210,00/brutto.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöfiigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Housholtsbeihilfe.
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6 b) Geburtenbeihilfe

Dienstnehmer:innen erholten onlösslich der Geburt eines Kindes (oder der Adoption eines

noch nicht dreijöhrigen Kindes), noch Vorloge der Geburtsurkunde (bzw des

Gerichtsbeschlusses mit dem die Adoption bewilligtwurde) eine Geburtenbeihilfe in Höhe

von einmolig EUR 250,00 brutto.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöfiigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Geburtenbeihilfe.

6 c) Schulbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die im Dezember des jeweiligen Johres Anspruch ouf Kindezuloge

It. KollV hoben, hoben zusötzlich Anspruch ouf Schulbeihilfe wie folgt:

lm 6. und lO. Lebensjohr des Kindes: EUR 45,00/Kind;

vom 15. bis zum vollendeten 18. Lebensjohr: EUR 52,50/Kind;

vom .l9. 
bis zum vollendeten 25. Lebensjohr: EUR 150,00/Kind.

Die Schulbeihilfe gebührt einmoljöhrlich und wird im Dezember ousbezohlt.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Schulbeihilfe.

7. Funklionszuloge

o) Die Funkiionszuloge betrögt für die für dos gonze Kronkenhous eingesetzte Oberin

(Leiterin des Pflegedienstes) dezeit monotlich

. bei bis zu l0O Dienstnehmern:innen EUR 797,10,

. bei mehr ols ]00 Dienstnehmern:innen EUR 972,80,

. bei mehr ols 200 Dienstnehmern:innen EUR | .149,40,

für die mit der Leitung einer Stotion betroute Stotionsschwester dezeit monotlich

EUR 580,40.

Eine Vertretungszuloge gebührt jenem Diplomierten Gesundheits- und

Kronkenpflegepersonol, dos mit der Vertretung einer Siotionsschwester oder eines

Stotionspflegers betrout ist; die Vertretungszuloge betrögt dezeit pro

Vertretungstog EUR 19,30.

b) Die Funktionszuloge, nichf jedoch die Vertretungszuloge, von dezeit monotlich

EUR 376,90,
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gebÜhrt ouch jenen Medizinisch-technischen Assistenten:innen des gehobenen
Medizinisch-technischen Dienstes, denen mindestens drei, jedoch nicht mehr ols

sechs Personen des gehobenen Medizinisch-technischen Dienstes oder des

Medizinisch-technischen Fochdienstes oder des Sonitötshilfsdienstes unterstellt sind

und dem:der bestellten Leiter:in des Schreibdienstes; sind dem:der
Anspruchsberechtigten mehr ols sechs Personen mit der vorgenonnien
Quolifikotion unterstellt, erhöht sich die Funktionszuloge ouf EUR 580,50.

c) Die Funktionszuloge von dezeit monotlich EUR 376,90

gebührt jenem Diplomierten Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol, welches
eine ols eigene Orgonisotionseinheit eingerichtete Ambulonz leitet, in der
wenigsiens drei Angehörige des Kronkenpflegedienstes oder des Medizinisch-

technischen Dienstes dieser:diesem regelmößig unterstellt sind; Teilzeitbeschöftigte

werden ouf die Beschöftigtenzohl im Verhöltnis ihres Beschöftigungsousmoßes

ongerechnet.

d) Die Funktionszuloge von monotlich EUR 376,90

gebÜhrt ouch den Leitern:innen von Arbeitsteoms von Dienstnehmern:innen der
hondwerklichen Diensie, denen mindestens fünf weitere Dienstnehmer:innen

unterstellt sind. Unter gleichen Voroussetzungen gebührt diese Zuloge ouch den
Leitern:innen der Wöscherei und der Görtnerei. Den Vertretern:innen dieser
Leiter:innen gebührt donn, wenn die Vertretungszeit mindestens fünf oufeinonder
folgende Arbeitstoge hindurch ununterbrochen ousgeübt wird, eine oliquote
Vertretungszuloge (l/3Osiel der monotlichen Vertretungszuloge pro

Vertretungstog).

7o. leitungszuloge

Dienstnehmer:innen mit Grundgeholtserhöhungszuschlog gem Entlohnungsschemo ll für

Angestellte Z 2, die Anspruch ouf eine Funktionszuloge gem K ll Artikel 2 7 7 hoben,
erholten eine Leitungszuloge von monotlich

bei bis zu l5 unterstellten Plonstellen/Dienstposten (Vollzeitöquivolente) EUR 146,30:

bei l6 bis 30 unterstellten Plonstellen/Dienstposten (Vollzeitöquivolenie) EUR 180,40;

bei mehr ols 30 unterstellten Plonstellen/Dienstposten (Vollzeitöquivolente) EUR 214,40.
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8. leislungszulqge

Angestellte und die in p4 und p5 eingestuften Arbeiter:innen erholten ob Beginn des

2. Dienstjohres, die übrigen Arbeiter:innen ob Beginn des Dienstverhöltnisses eine

Leistungszuloge im folgenden Ausmoß:

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe

Verwendungsgruppe
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o

b

c

d

e

pl
p2

p3

p4

p5

monotlich

monotlich

monotlich

monotlich

monotlich

monotlich

monotlich

monotlich

monotlich

monotlich

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

309,50;

193,90;

138,00;

120,80;

95,50;
,l20,80;

120,80;

120,80;

95,50;

95,50.

9. Speziolzuloge

Eine Speziolzuloge steht folgenden Dienstnehmer:innenn zu

Dem Kronkenpflegefochpersonol, welches ouf einer lntensivstotion, im OP, in der

Anösihesie oder bei der Diolyse beschöftigt ist, für die Douer dieser Beschöftigung und

unter der weiteren Voroussetzung, doss derdie betreffende Dienstnehmer:in einen fÜr

seine:ihre Spezioltötigkeit bestimmten Kurs nochweisbor positiv obgeschlossen hot. Eine

ununterbrochene sechsmonotige proktische Tötigkeit in den betreffenden

Speziolgebieten ersetzt dos Erfordernis des Kursbesuches fÜr Zwecke dieses

Zulogenonspruches.

Die Speziolzuloge betrögt für dos Kronkenpflegefochpersonol ouf einer lntensivstotion

monotlich EUR 314,40,

für solches Personol im OP und bei der Anösthesie oder in der Diolyse

monotlich EUR 258,60'
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10. Besoldungszuloge

Eine Besoldungszuloge steht nochstehenden Dienstnehmern:innen im folgenden Ausmoß

ZU

o) für Kronkenpflegefochdienst und Hebommen monotlich EUR 241,70;

b) fÜr den gehobenen Medizinisch-technischen Dienst und den medizinisch-

technischen Fochdienst monoilich EUR 201,40;

c) für Sonitötshilfsdienste monotlich EUR 76,70:

d) fÜr Bedienstete im Konzleidienst ob Beginn des 3. Verwendungsjohres und für
Apothekenhelfer mit bestondener Apoihekenhelferprüfung monotlich

EUR 76,70.

ll. Venroltungsdienslzuloge

Eine Verwoltungsdienstzuloge erholten olle Dienstnehmer:innen in den
Entlohnungsgruppen o, b, c, d, e und p1 bis p5 im monotlichen Ausmoß von derzeit

EUR 222,50.

12. Sonn- und Feierlogszuloge

Eine Sonn- und Feiertogszuloge gebührt jenen Dienstnehmern:innen, welche on Sonn-

und Feiertogen im Wechseldienst Dienstleistungen verrichten. Diese,Zuloge betrögt
dezeit pro Stunde

o) fÜr Bedienstete der Sonitötshilfsdienste, dos Verwoltungspersonol und die übrigen
Hilfsdienste EUR 7,65:

b) für den Kronkenpflegefochdienst, für Hebommen und die med. iechn.
Dienste EUR

KH-KollV 2025
gültig ob 0l.01.2025
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13. Werkslöllenzuloge

Eine Werkstöttenzuloge von dezeit monotlich EUR 204,20

gebührt ollen technischen Arbeitern:innen, die in den Verwendungsgruppen pl bis p3

eingestuft sind.

14. Schmutzzuloge

Eine Schmutzzuloge gebührt Dienstnehmern:innen, welche in der Wöscherei oder ols

Abwöscher in der Küche überwiegend beschöftigt sind, im monotlichen Ausmoß von

dezeit EUR 89,80.

Der Bezug einer Erschwerniszuloge gem Z I ist für dieselbe Person nicht zulössig.

15. ErgönzungszulogefürlongjöhrigeDienslnehmer:innen

Den Dienstnehmern:innen gebührt, sobold sie zwei Johre in der letzten fÜr ihre

Entlohnungsgruppe moßgebenden Entlohnungsstufe woren, ob dem Beginn des dritten

Johres noch Eneichen der letzten Entlohnungsstufe eine Ergönzungszuloge im Ausmoß

eines Bienniums der jeweiligen Verwendungsgruppe des Entlohnungsschemos. Diese

Ergönzungszuloge wird dreimol erhöht, sodoss noch sechs Johren noch Eneichung der

letzten Entlohnungsgruppe ouch dos Höchstousmoß der Ergönzungszuloge erreicht wird,

welche dezeit ous dreiStufen besteht.

16. EDV-Zuloge

Eine EDV-Zuloge gebührt jenen Dienstnehmern:innen des Verwoltungsdienstes, die im

Monotsdurchschnitt mehr ols 50 % der Normolorbeitszeit om Bildschirm mit elektronischer

Doienverorbeitung beschöftigt sind. Diese Zuloge betrögt dezeit monotlich

EUR 109,00.

Diese Zuloge ist eine Abgeltung der mit der elektronischen Dotenverorbeitung

verbundenen Erschwernis; der Bezug einer weiteren Erschwerniszuloge durch dieselbe

Person ist nicht zulössig.

Für den Systemoperotor betrögt die monotlichen Erschwerniszuloge EUR 223,50.

KH-KollV 2025
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17. Kreißzimmerzuloge

Hebommen, die im Kreißzimmer tötig sind, gebührt eine Kreißzimmezuloge von monotlich
(1 2 mol jöhrlich) EUR 54,60

Die Kreißzimmezuloge erhöht sich noch einjöhriger Einorbeitungszeit ouf monotlich
(l 2 mol jöhrlich) EUR I 09,10.

Diese Zuloge ist storr und nicht vqlorisierbor.

18. Einspringzuloge/Einspringfreizeit(ob01.05.2025)

l8.t Dem:der Dienstnehmer:in gebührt eine Einspringzuloge für einen vom Dienstplon

obweichenden Anwesenheitsdienst (Einspringdienst) ous folgenden Gründen:
- bei Erkronkung, Quorontöne, Pflegefreistellung, vozeitigem Mutterschutz,

Groviditöt oder Sonderfreizeit gem S 26 lit f bis i eines:r ondere:n
Dienstnehmers:in

- oufgrund eines in der Arbeitgebersphöre liegenden Grundes (zum Beispiel

Unterplonu n g, zusötzlicher Dienstbedorf )

o) Die Einspringzuloge betrögt EUR 88,56

wenn der:die Dienstnehmer:in einen zusötzlichen Anwesenheitsdienst leistet
(zusötzliches Hereinkommen), ein Wechsel zwischen Tog- und Nochtdienst bav
umgekehrt oder aruischen zwei Wochentogen stottfindet.

b) Wenn sich die Loge eines geplonten Anwesenheitsdienstes um mindestens zwei

Stunden veröndert (Dienstverschiebung) oder sich der geplonte
Anwesenheitsdienst um mindestens zweiStunden verlöngert (Dienstverlöngerung),

erholten Dienstnehmer:innen im Wechseldienst, Diensinehmer:innen die einen

Grundgeholtserhöhungszuschlog erholten, medizinische Verwoltungsfochkröfte
und phormozeutisch-koufmönnische Assistenten eine Einspringzuloge in Höhe von

EUR 59,04.

Eine Einspringzuloge gebührt nicht bei Einsotz in Rufbereitschoft

KH-KollV 2025
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18.2 Wird ein Einspringdienst ouf mehr ols eine:n Dienstnehmer:in oufgeteilt, erholten

diese jeweils die volle Einspringzuloge. Keine Einspringzuloge gebührt beizwischen

zwei Dienstnehmern:innen vereinbortem Diensttousch, der jedenfolls der

Zustimmung der Dienstgeberin bedorf.

,l8.3 
Die Einspringzuloge wird beiTeilzeitkröften nicht oliquotieri. Die Einspringzuloge wird

wie Zulogen künftig volorisiert.

18.4 Für Einspringdienste, für die die Einspringzuloge gem 18.1 lit o gebÜhrt, konn der

Dienstnehmer:in olternotiv zur Einspringzuloge Einspringfreizeit wöhlen. Die Wohl

des:der Dienstnehmers:in, ob die Einspringzuloge oder Einspringfreizeit

beonsprucht wird, ist vom:von der Dienstnehmer:in zweimol jöhrlich im Vorous bis

spötestens 30.06. und 3l .12. für dos nöchstfolgende Kolenderholbjohr zu treffen,

onderenfolls gelongt die Einspringzuloge zur Auszohlung. Diese Einspringfreizeit wird

im Einvernehmen zwischen Dienstnehmer:in und Dienstgeberin konsumiert. Kommt

ein Einvernehmen nicht binnen drei Monoten zustonde, konn der:die

Dienstnehmer:in die Einspringfreizeit einseitig in der übernöchsten

Dienstplonperiode wöhlen, oußer zwingende betriebliche Erfordernisse stehen

dem entgegen. ln letzierem Foll ist den Verhondlungen der Betriebsrot

beizuziehen. Die Einspringfreizeit wird mit dreistunden pro Einspringdienst

(unobhöngig von der individuellen Einstufung bzw vom individuellen Verdienst)

vereinbort. Die Einspringfreizeit gilt ols nicht konsumiert, wenn der:die

Dienstnehmer:in in der Zeit der vereinborten Einspringfreizeit im Kronkenstond

ist.

Bei Beendigung des Dienstverhöltnisses ist die nicht konsumierte Einspringfreizeit ouf

Bosis des Normolgrundstundenlohnes i:1 obzugelten. Wird ein Einspringdienst ouf

mehr ols eine:n Dienstnehmer:in oufgeteili, erholten der:die einspringende:n

Dienstnehmer:in jeweils die volle Einspringfreizeit (onolog der Einspringzuloge; 18.2).

Keine Einspringfreizeit gebührt bei zwischen zwei Dienstnehmern:innen

vereinbortem Diensttousch (der jedenfolls der Zustimmung der Dienstgeberin

bedorf; onolog 18.2): die Einspringfreizeit wird bei Teilzeitkröften nicht oliquotiert

(onolog .l8.3).
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19. Sonderfunktionszuloge

Diplomiertes Gesundheits- und Kronkenpflegepersonol, Pflegefochossistenz,

Pflegeossistenz, Hebommen, Medizinisch-technischer Dienst und Medizinische

Assistenzberufe, die noch Abschluss der dofür vorgesehenen Ausbildung von der
Diensigeberin zur Ausübung nochstehender Sonderfunktionen bestellt sind, erholten für

die Douer der Besiellung eine Sonderfunktionszuloge von EUR 121,10

monotlich.

Die Sonderfunktionszuloge gebührt im jeweiligen Ausmoß der Bestellung für die Funktion

im Verhöltnis zur Vollzeitbeschöftigung. Die Bestellung hot durch schriftliche Vereinborung
unter Bezugnohme ouf diese Bestimmung des Kollektivvertrogs zu erfolgen. Die Bestellung

erfolgi im Ausmoß von mindestens25% zum Vollzeitöquivolent. Bislong einzelvertroglich

für dieselbe Funktion vereinborte Übezohlungen werden ouf diese Sonderfunktionszuloge

ongerechnet.

Diobetes- und Ernöhrungsberotung

Überleitungs-/Übergongspflege (Cose- und Core Monogement)

Breost Core Nurse

Demenz/Delir-Pflege im Konsiliordienst

Polliotivteom im Konsiliordiensi

Sicherheit und Deeskolotion

Kin östh etik-Troiner:in

Stillberotung

Proxisonleitung und/oder Mentor:in

Kontinenzberotung (befristet bis Stomoousbildung verfügbor ist)

Schmezpfleger:in (Poin-Nurse)

Lehrpersonol

20. Pooldienstzuloge

Diplomierte Gesundheits- und Kronkenpflegekröfte und Pflegefochossistenz, die einer

eigenstöndigen Orgonisotionseinheit für Pooldienste zugeordnet sind und stotions- und

bzw oder obteilungsübergreifend eingesetzt werden können, erholten eine monotliche

Pooldiensizuloge von monotlich EUR 310,50.

Diese Zuloge gilt befristet bis 3l .12.2025.
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K ll - Artikel 3

Zusotzurloub

Für Dienstnehmer:innen im Angestelltenverhöltnis:

Angestellte im Strohlen- und Lobordienst, in lnfektions- und TBC-Abteilungen

erholten für diesen Diensi einen zusötzlichen Urloub von fünf Werktogen im Johr.

Obduktions- und Desinfektionsossistenz erholten innerholb eines Dienstjohres einen

zusöizlichen Urloub von zehn Werktogen. Angestellte, welche stöndig im
Kronkenpflegedienst und im OP-Sool, bei der Mossoge, Unterwosser- und

Elektrotheropie eingesetzt sind, erholten einen Zusotzurloub von zweiWerktogen im

Johr.

Für die übrigen Dienstnehmer:innen:

Dienstnehmer:innen, die nicht im Angestelltenverhöltnis sind, erholten, wenn sie in

TBC-Abteilungen orbeiten, jöhrlich fünf Werktoge zusötzlichen Urloub, in

lnfektionsobteilungen, im Lobordienst, in der Prosektur und in der Desinfekfion

jöhrlich zwei Werktoge Zusotzurloub. Obduktions- und Desinfektionsossistenz

erholten so wie jene im Angestelltenverhöltnis einen zusötzlichen Urloub von zehn

Werktogen.

3. Für olle Dienstnehmer:innen gilt, doss sie diesen Zusotzurloub nur oliquot erholten,

wenn sie nicht dos gonze Johr in der betreffenden Verwendung tötig sind, fÜr die

ihnen der zusötzliche Urloub gewöhrt wurde. Bei Bruchteilen wird ouf den holben

Tog ouf- oder obgerundet.

K ll - Artikel4

Normolgru ndslundenloh n

Als Normolgrundstundenlohn gili l/l23 des Entgelts des Entlohnungsschemos zuzÜglich

folgender Zulogen: Alleinverdienerzuloge, Kinderzuloge, Funktionszuloge,

Leistungszuloge, Besoldungszuloge, Verwoltungsdienstzuloge, Werkstöttenzuloge,

Ergönzungszuloge, Erschwerniszuloge, EDV-Zuloge, Schmutzzuloge, Gefohrenzuloge.

Ausschließlich für die Berechnung der Überstundenentlohnung gilt ols

Normolgrundstundenlohn 1/169 des Entgelts des Entlohnungsschemos zuzÜglich der

Alleinverdienezuloge, Kindezuloge, Funktionszuloge, Leistungszuloge,

Besoldungszuloge, Verwoltungsdienstzuloge, Werkstöttenzuloge, Ergönzungszuloge,

Ersc hwerniszu lo g e, E DV-Zu lo g e, Sch m ut zzuloge u nd Gefo hre nzu lo ge.
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K ll - Artikel5

Sonderzohlungen

Urloubsgeld und Weihnochisremunerotion berechnen sich noch dem Grundbezug
zuzÜglich folgender Zulogen, soweit gebührend: Alleinverdienezuloge, Kindezuloge,
Leitungszuloge, Leisiungszuloge, Verwoltungsdiensizuloge, Besoldungszuloge,

Funktionszuloge, Ergönzungszuloge, Werkstöttenzuloge, Erschwerniszuloge, EDV-Zuloge,

Sonderf unktionszuloge, Pooldienstzuloge.

K ll - Artikel 6

Fqhrtkostenzuschuss und Eigenqnleil

(für FKZ olt)

Der Fohrtkosteneigenonteil, den der:die Dienstnehmer:in selbst zu trogen hot, betrögt
monoilich EUR 11,7.

Die Höhe des Fohrtkostenzuschusses ist limiiiert mit monotlich EUR I 10,8.

K ll - Arlikel 7

Kilomelergeld

Dos Kilometergeld betrögt pro Kilomeier EUR O,5O

K ll - Artikel 8

Vergülungssölze f ür Personolverpflegu ng

Frühstück EUR 1,20

Mittogessen EUR 3,18

Abendessen EUR 
.l,46
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ANHANG III

gültig ob l. Jönnet 2025

Pödogogische Fochkröfte und pödogogische
Assistenzkröfte

Anhong lll gilt ob 01.01.2021 ousschließlich für pödogogische Fochkröfte und

pödogogische Assistenzkröfte, die vor dem 0l .01.2014 eingetreten sind und nicht ouf

Anhong lll o optiert hoben.

EINSIUFUNGSSCHEMA III

lll/l PödogogischeFochkröfte

lll/2 PödogogischeAssistenzkröfte
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ENTTOHNUNGSSCHEMA III

GSt xt/1 fi/2
I 2.568,40 2.345,70
2 2.608,90 2.377,70
3 2.651,80 2.410,70
4 2.695.00 2.444,70
5 2.740,50 2.478,60
6 2.858,50 2.531,40

7 2.987,60 2.612,50
8 3.117,50 2.69?,90
I 3.246,60 2.790,60
IO 3.375,90 2.882,60
1l 3.504.00 2.?83,70
12 3.681,50 3.082,60
r3 3.858,70 3.183,90
14 4.035,70 3.284,?O

l5 4.212,60 3.422,70
l6 4.368,40 3.560,20
17 4.532,40 3.696,00
r8 4.706,90 3.832,60
19 4.863,60 3.?69,00

Nochstehende Berufsgruppen erholten je noch Verwendung zu den oben

ongefÜhrten Geholtsonsötzen folgenden Grundgeholtserhöhungszuschlog, der quch

bei Überkollektivvertroglicher Entlohnung gebührt und ouf diese nicht onzurechnen ist:

o) Pödogogische Fochkröfte (lll/l) EUR 282,43.

b) Pödogogische Assistenzkröfte (lll/2) EUR I 69,46.

Der Grundgeholtserhöhungszuschlog ist Besiondteil des Grundgeholts gem
Entlohnungsschemo lll. Werden die Geholtsonsötze gem Entlohnungsschemo lll

erhöht, so erhöht sich der Grundgeholtserhöhungszuschlog im selben Verhöltnis.
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KATATOG III

gültig qb l. Jönner 2025

K lll - Artikel I
Vorrückung

Dienstnehmer:innen rücken noch jeweils zwei Johren in die nöchsthöhere fÜr sie

vorgesehene Entlohnungsstufe vor. Dienstnehmer:innen, die in lll/3 eingestuft sind,

rücken ob Stufe 9 jeweils erst noch drei Johren in die nöchsthöhere Entlohnungsstufe

vor.

K lll - Arlikel2
Zulogen

l. leistungszuloge

Die Leistungszuloge betrögt monotlich fÜr

pödogogische Foch kröfte

pödogogische Assistenzkröfte

2. Leilerzuloge

Kindergortenleiterinnen erholten, wenn der Kindergorten

eine Gruppe umfosst

in Gehqltsstufe I bis 8

in Geholtsstufe 9 bis l2
ob Geholtsstufe l3
beizwei Gruppen

in Geholtsstufe I bis 8

in Geholtsstufe 9 bis l2
ob Geholtsstufe l3

EUR 205,66

EUR 146,34

EUR 175,77

EUR 189,81

EUR 202,20

EUR 244,00

EUR 265,20

EUR 28],03
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K lll - Artikel2o
Beihilfen

l. Geburlenbeihilfe

Diensinehmer:innen erholien onlösslich der Geburt eines Kindes (oder der Adopiion
eines noch nicht dreijöhrigen Kindes), noch Vorloge der Geburtsurkunde (bzw des

Gerichtsbeschlusses mit dem die Adoption bewilligt wurde) eine Geburtenbeihilfe in

Höhe von einmolig EUR 250,00

brutto.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Geburtenbeihilfe.

2. Kinderzuloge

Die Dienstnehmer:innen erholten für eheliche, uneheliche, Adoptivkinder und
Stiefkinder, für letziere nur, wenn diese im eigenen Housholt des:der Dienstnehmers:in

leben, ober für olle vorgenonnten Kinder nur wenn Anspruch quf Auszohlung der
stootlichen Fomilienbeihilfe besteht und für die sie selbst gesetzlich unierholtspflichtig
sind, eine Kindezuloge von dezeii pro Kind und Monot

EUR 15,70.

Der Anspruch ist der Kronkenhousvenrroltung durch Vorloge einer omtlichen
Bescheinigung nochzuweisen. Wenn Voter und Mutter des betreffenden Kindes in der
gleichen Kronkenonstolt beschöftigt sind, gebührt die Kindezuloge nur einem der
Elternteile. Die Kindezuloge ist ouch donn weiter zu gewöhren, wenn der:die
Dienstnehmer:in keinen Anspruch ouf Zuschuss zum Kronkengeld mehr hot.

3. Houshollsbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die eine Kinderzuloge lt. KollV beziehen, hoben ouch Anspruch

ouf eine Housholtsbeihilfe. Diese Beihilfe betrögt dos Doppelte jenes Betroges, der pro

Kolenderholbjohr on Kindezuloge gebühri. Die Houshqltsbeihilfe wird jeweils im Juni

und im Dezember eines jeden Johres ousbezohlt. Die Housholtsbeihilfe betrögt für
jedes Kind im Holbjohr höchstens EUR 2t O,oo/brutto.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Diensigeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Housholtsbeihilfe.
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4. Schulbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die im Dezember des jeweiligen Johres Anspruch ouf

Kindezuloge lt. KollV hoben, hoben zusötzlich Anspruch ouf Schulbeihilfe wie folgt:

lm 6. und lO. Lebensjohr des Kindes: EUR 45,00/Kind;

vom 15. bis zum vollendeten 18. Lebensjohr: EUR 52,50/Kind;

vom 19. bis zum vollendeten 25. Lebensjohr: EUR 150,00/Kind.

Die Schulbeihilfe gebührt einmoljöhrlich und wird im Dezember ousbezohlt.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Schulbeihilfe.

K lll - Artikel 3

Normolgrundslu ndenlohn

Als Normolgrundstundenlohn gilt 1/lZ3 des Entgelts des Entlohnungsschemos zuzÜglich

folgender Zulogen: Leistungszuloge, Leitezuloge. Ausschließlich fÜr die Berechnung

der Überstundenentlohnung gilt ols Normolgrundsiundenlohn l/,l69 des Entgelts des

Entlohnungsschemos zuzÜglich Leistungszuloge und Leitezuloge.

K lll - Artikel 4

Sonderzohlungen

Urloubsgeld und Weihnochtsremunerotion berechnen sich noch dem Grundbezug

zuzüglich folgender Zulogen, soweit gebÜhrend:

Leistu ngszulo ge, Leitezuloge.
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K lll - Artikel 5

Fohrlkoslenzuschuss und Eigenonleil

(für FKZ olt)

Der Fohrtkosteneigenonteil, den der:die Dienstnehmer:in selbst zu trogen hot, beirögt
monotlich EUR 1l ,T .

Die Höhe des Fohrtkostenzuschusses ist limitieri mit monotlich EUR I 10,8.

K lll - Arlikel 6

Kilometergeld

Dos Kilometergeld betrögt pro Kilometer EUR 0,50.

K lll - Artikel 7
Vergüfungssölze für Personolverpflegung

Frühstück EUR 1,20

Mittogessen EUR 3,18

Abendessen EUR 1,46

K lll - Arlikel 8

Urloub und Urloubsverbrouch

l. Pödogogische Fochkröfte und pödogogische Assistenzkröfte erholten zum

Erholungsurloub (S 24) einen jöhrlichen Zusotzurloub von 12 Werktogen.

2. Die Urloube sind unter Berücksichtigung der beirieblichen Erfordernisse noch
Möglichkeit wöhrend der Schließzeiten zu verbrouchen.
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ANHANG IIIO

gültig qb 0l .01.2025

Sonderbestimmungen für

Pödogogische Fqchkrötte und pödogogische
Assistenzkrötle

EINSTUFUNGSSCHEMA lll o

Anhong lll o gilt ousschließlich für pödogogische Fochkröfte und pödogogische

Assistenzkröfte, die noch dem 3l J2.2013 ihren Dienst ongetreten hoben. Auf diese

Dienstnehmer:innen ist dos Entlohnungsschemo lll nicht onzuwenden.

lllo/l PödogogischeFochkröfte.

lllo/2 Pödogogische Assisienzkröfte
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ENTTOHNUNGSSCHEMA lll o

Ansötze ob l. Jönner 2025

GSr lllq/l lllo/2
I 3.039,30 2.460,10

2 3.096,60 2.503,80

3 3.211,20 2.548,10

4 3.325,70 2.5?2,00

5 3.440,10 2.635,70

6 3.554,70 2.679,50

7 3.669,40 2.724,60

8 3.783,90 2.769,60

9 3.898,60 2.814,50
r0 4.013,30 2.959,30
ll 4.127,70 2.906,70
12 4.242,20 2.955,90
r3 4.356,70 3.004,10
14 4.471,40 3.052,90

l5 4.596,00 3.1 0l ,70

Den pödogogischen Fochkröften mit Beföhigungsprüfung gem S 134 Abs 5 Z 4 oder 7
Oö. Gemeindebedienstetengesetz 2001, die in der quolifizierten Betreuung von
Kindern mit Beeintröchtigung verwendet werden, gebührt eine Dienstzuloge. Diese

betrögt EUR 195,80

Nochstehende Berufsgruppen erholten je noch Verwendung zu den oben

ongefÜhrten Geholtsonsötzen folgenden Grundgeholtserhöhungszuschlog, der ouch

bei überkollektivvertroglicher Entlohnung gebührt und ouf diese nicht onzurechnen ist:

o) Pödogogische Fochkröfte (lllo/l )

Pödo gogische Assistenzkröfte (lllo / 2)

EUR282,43

EUR i69,46b)
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Der Grundgeholtserhöhungszuschlog ist Bestondteil des Grundgeholtes gem

Entlohnungsschemo lllo. Werden die Geholtsonsötze gem Entlohnungsschemo lllo

erhöht, so erhöht sich der Grundgeholtserhöhungszuschlog im selben Verhöltnis.
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KATALOG lllo

gültig qb I. Jönner 2025

K lll o - Artikel 1

Vorrückung

Der:die Dienstnehmer:in rückt

o) von der Geholtsstufe l-5 in die jeweils nöchsthöhere vorgesehene Geholtsstufe

noch jeweils zwei Johren;

b) ob Erreichen der Geholtsstufe 6 bis zur Geholtsstufe l0 in die jeweils

nöchsthöhere vorgesehene Geholtsstufe noch jeweils drei Johren;

c) ob Eneichen der Geholtsstufe I I in die jeweils nöchsihöhere vorgesehene
Geholtsstufe noch jeweils vier Johren vor.

Klll q-Artikel2
Zulogen

Leiterzuloge

Den Leitern:innen von Kinderbetreuungseinrichtungen gebührt eine Leitungszuloge.

Diese betrögt:

Gruppenonzohl in der Kin-
derbetreuungseinrichtunq Euro

5 464,60

4 392,20

3 3r9,60
2 246,70

I 174,20

Bei sechs und mehr Gruppen in der Kinderbetreuungseinrichtung erhöht sich die Lei-

tungszuloge um EUR 23,30

je Gruppe.
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Klll o-Arlikel2o
Beihilfen

l. Geburlenbeihilfe

Dienstnehmer:innen erholten onlösslich der Geburt eines Kindes (oder der Adopiion

eines noch nicht dreijöhrigen Kindes), noch Vorloge der Geburtsurkunde (bzw des

Gerichtsbeschlusses mit dem die Adoption bewilligt wurde) eine Geburtenbeihilfe in

Höhe von einmolig EUR 250,00

brutto.

Sind beide Elternteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Geburtenbeihilfe.

2. Kinderzuloge

Die Dienstnehmer:innen erholten für eheliche, uneheliche, Adoptivkinder und

Stiefkinder, für letztere nur, wenn diese im eigenen Houshqlt des:der

Dienstnehmers:innen leben, ober für olle vorgenonnten Kinder nur wenn Anspruch ouf

Auszohlung der stootlichen Fomilienbeihilfe besteht und für die sie selbsi gesetzlich

unterholtspflichtig sind, eine Kindezulqge von dezeit pro Kind und Monot
EUR | 5,70.

Der Anspruch ist der Kronkenhousverwoltung durch Vorloge einer omtlichen

Bescheinigung nochzuweisen. Wenn Voter und Mutter des betreffenden Kindes in der

gleichen Kronkenonstolt beschöftigt sind, gebührt die Kindezuloge nur einem der

Elternteile. Die Kindezuloge ist ouch donn weiter zu gewöhren, wenn der:die

Dienstnehmer:in keinen Anspruch ouf Zuschuss zum Kronkengeld mehr hot.

3. Housholtsbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die eine Kindezuloge lt. KollV beziehen, hoben ouch Anspruch

ouf eine Housholtsbeihilfe. Diese Beihilfe betrögt dos Doppelte jenes Betroges, der pro

Kolenderholbjohr on Kinderzuloge gebührt. Die Housholtsbeihilfe wird jeweils im Juni

und im Dezember eines jeden Johres ousbezohlt. Die Housholtsbeihilfe betrögt fÜr

jedes Kind im Holbjohr höchstens EUR 210,00/brutto.

Sind beide Eliernteile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternieil Anspruch ouf die Housholtsbeihilfe.
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4. Schulbeihilfe

Dienstnehmer:innen, die im Dezember des jeweiligen Johres Anspruch ouf
Kindezuloge lt. KollV hoben, hoben zusötzlich Anspruch ouf Schulbeihilfe wie folgt:
lm 6. und 10. Lebensjohrdes Kindes: EUR 45,00/Kind;

vom 15. bis zum vollendeten 18. Lebensjohr: EUR 52,50/Kind;

vom ]9. bis zum vollendeien 25. Lebensjohr: EUR 150,00/Kind.

Die Schulbeihilfe gebührt einmoljöhrlich und wird im Dezember ousbezohlt.

Sind beide Elternieile bei der gleichen Dienstgeberin beschöftigt, hot jeweils nur ein

Elternteil Anspruch ouf die Schulbeihilfe.

K lll q - Artikel 3

Normolgru ndslundenloh n

Als Normolgrundstundenlohn gilt 1/l Z3 des Entgelts des Entlohnungsschemos zuzüglich
folgender Zulogen: Leistungszuloge, Leitezuloge. Ausschließlich für die Berechnung

der Überstundenentlohnung gilt ols Normolgrundstundenlohn l/169 des Entgelts des

Entlohnungsschemos zuzüglich Leistungszuloge und Leitezuloge.

Klll o-Artikel4
Sonderzohlungen

Urloubsgeld und Weihnochtsremunerotion berechnen sich noch dem Grundbezug
zuzüglich folgender Zulogen, soweit gebührend:

Leistu ngszuloge, Leiiezuloge.

Klll q-Artikel5
Fqhrtkostenzuschuss und Eigenqnteil

Der Fohrtkosteneigenonteil, den der:die Dienstnehmer:in selbst zu trogen hot, betrögt
monotlich EUR 1j,7.
Die Höhe des Fohrtkosienzuschusses isi limitiert mit monotlich EUR I 

,l0,8.
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K lll q - Artikel 6

Kilomelergeld

Dos Kilometergeld betrögt pro Kilometer EUR O,5O

K lll o - Artikel 7

Vergülungssötze f ür Personolverpflegu ng

Frühstück EUR 1,20

Mittogessen EUR 3,,l8

Abendessen EUR 1,46

Klll q-Arlikel8
Urloub und Urlqubsverbrouch

l. Pödogogische Fochkröfte und pödogogische Assistenzkröfte erholten zum

Erholungsurloub (S 24) einen jöhrlichen Zusotzurloub von zwölf Werktogen.

2. Die Urloube sind unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse noch

Möglichkeit wöhrend der Schließzeiten zu verbrouchen.

KH-KollV 2025
gültig ob 01.0,l.2025
Orden/ I (Version 23.04.202511

99



Anhong lV

KH-KollV 2025
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ANHANG IV

Optionserklörung
gem..S 36 Abs 2 des Kollektivverlrqges 2021

der OO. Ordensspitöler mit Offentlichkeitsrecht

Frou/Herr erklört hiermit, doss sie/er unter Vezicht ouf bisherige günstigere

Regelungen, und 
^ 

/or unobhöngig dovon, ob diese durch Einzelvertrog,

Betriebsvereinborung oder betriebliche Übung entstonden sind, ouf die Regelungen des

Anhong ldes oben genonnten Kollektivvertroges optiert.

Diese Optionserklörung wirkt ouf den 01.02.2021 zurück, wenn sie spötestens om

3O.11.2021 in der Personqlstelle der Dienstgeberin einlqngt; spötere Optionserklörungen

wirken ouf den nöchstfolgenden Monotsersten.

Dotum Unterschrifl des:der
Dienstnehmers:in
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ANHANG IVO

Optionserklörung
gem..S 36 Abs 3 des Kollektivverlrqges 2023

der OÖ. Ordensspitöler mit Offentlichkeilsrecht

Frou/Herr . erklört hiermit, doss sie/er unter Vezicht ouf bisherige gÜnstigere

Regelungen, und zwor unobhöngig dovon, ob diese durch Einzelvertrog,

Betriebsvereinborung oder betriebliche Übung entstonden sind, ouf die Regelungen des

Anhong ldes oben genonnten Kollektivvertroges optiert.

Diese Optionserklörung wirkt ouf den 01.01.2023 zurÜck, wenn sie spötestens om

30.06.2023 in der Personolstelle der Dienstgeberin einlongt; spötere Optionserklörungen

wirken ouf den nöchstfolgenden Monotsersten.

Dotum Unterschrift des:der
Dienstnehmers:in
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ANHANG V

Pouscholobgeltung von Vordienslzeiten
vor dem 01.01.2018

FÜr Dienstnehmer:innen, deren Dienstverhöltnis vor dem 01.0.l.20,l8 begonn und denen
weniger Vordienstzeiten ongerechnet wurden ols noch dem S 5 KollV, gültig ob
0l .0,l .20,l8, vorgesehen ist, gilt Folgendes:

l. Die Dienstgeberin berechnet onhond der bislong vorliegenden
Vordienstzeitennochweise den unten ongeführten Pouscholobgeltungsbetrog bis

spötestens 31.03.2018 und bringt diesen Pouscholobgeltungsbetrog bis spötestens

30.04.20 I 8 zur Auszohlung.

Den betreffenden Dienstnehmern:innen werden bis 3,l.03.2018 von der Dienstgeberin
schriftlich die ob 01.01.2018 insgesoml zur Anrechnung kommenden Vordienstzeiten
bekonntgegeben und der Höhe noch ouch der Pouscholobgeliungsbetrog, der bis

30.O4.2018 zur Auszohlung gelo n gt.

AnsprÜche ouf dorüber hinousgehende Vordienstzeiten sind vom:von der
Dienstnehmer:in schriftlich unter Ausschluss weiterer Ansprüche bis spötestens 30.09.2018

unter Anschluss der entsprechenden Nochweise bei der Dienstgeberin geltend zu

mochen.

2. Die sich ous $ 5 (gültig ob 01.01 .2018) ollenfolls ergebenden weiteren
Vordienstzeiten sind für den:die jeweilige:n Dienstnehmer:in ob 01.0.l.2018 bei der
Einstufung in die Geholtsstufe zu berücksichtigen.

3. Allföllige Entgeltdifferenzen für die Vergongenheit im Verhöltnis

Vordienstzeitenonrechnung vor und noch dem 01.0.l.2018 werden obschließend und
endgültig wie folgt bereinigt:

FÜr den:die betreffende:n Dienstnehmer:in wird individuell der fiktiv zustehende Betrog

berechnet. Von diesem Betrog erhölt der:die Dienstnehmer:in ols einmolige
Abschlogszohlung für die Vergongenheit zwei Prozent für jedes in der Kronkenonstolt
vollendete Dienstjo hr.
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Der zu berechnende Betrog setzt sich zusommen ous der Entgeltdifferenz zwischen Moi

201 I und Dezember 2O17 (inkl Sondezohlungen, oufsummieri). Ausbildungszeiten gern S

5 Abs 3 lit c KollV 01.01.2018 bleiben bei dieser Berechnungzur Gönze unberÜcksichtigt.

Die Berechnungsbosis für die Pouscholobgeltung sind die Geholtsonsötze des

Kollektivvertrogs 2O1 7 .

Die Bosis für dos Dienstolter und dos Beschöftigungsousmoß ist der 31.12.2012. lst der:die

Dienstnehmer:in zum 31.122017 in Korenz, wird dos zulelzl vereinbofte

Beschöftigungsousmoß zugrunde gelegi.

Voroussetzung für die Pouscholobgeltung ist ein oufrechtes Dienstverhöltnis zum

31.12.2017.

KH-KollV 2025
gültig ob 0.l.0,l.2025
Orden/ I (Version 23.04.20251

r03




